
 STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  

 
 

 
 

Einladung 
zur 54.. Sitzung 

des Haupt- und Finanzausschusses 

am Dienstag, dem 25.08.2020, 
um 17:00 Uhr in der Aula der Gesamtschule Emmerich am Rhein,  

Paaltjesssteege 1, 46446 Emmerich am Rhein 
 

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie haben Personen mit 
Krankheitssymptomen der Sitzung fernzubleiben. 

 
Für alle Teilnehmer besteht die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

T a g e s o r d n u n g  
 

I. Öffentlich 

 
 1     Einwohnerfragestunde 

 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschriften vom 09.06. und 07.07.2020 

 
 3   05 - 16 2317/2020 Verfahren zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes H 14/3 

- Kleysche Straße -; 
hier: 1) Bericht über die erneute beschränkte Beteiligung der  
            Öffentlichkeit und der Behörden nach § 4a (2) BauGB i. V. m.  
            §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 
       2) Satzungsbeschluss 
 

 4   06 - 16 2325/2020 Brandschutzbedarfsplan;  
hier: Sachstandsbericht 
 

 5   06 - 16 2326/2020 Wohnsituation von Arbeitsmigranten aus Osteuropa;  
hier: 3. Sachstandsbericht 
 

 6   06 - 16 2327/2020 Ordnungsbehördliche Verordnung über die Offenhaltung                 *** 
von Verkaufsstellen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein an 
Sonntagen im Jahr 2020 
 

 7     Mitteilungen und Anfragen 
 

 8     Einwohnerfragestunde 
 

 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 14. August 2020 
 
 
 
Peter Hinze 
Vorsitzender 
 
*** Diese Vorlage wird nachgereicht.  



Beschlusslauf 
   TOP ________ 
  Datum 
   

Verwaltungsvorlage öffentlich 14.07.2020 
 
 
 
Betreff 

Verfahren zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes H 14/3 - Kleysche Straße -; 
hier: 1) Bericht über die erneute beschränkte Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
nach § 4a (2) BauGB i. V. m. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 
       2) Satzungsbeschluss 

 
Beschlussvorschlag 
 
Zu 1)  

1.1 Der Rat beschließt, dass die vorgeschlagene Änderung in die Entwurfsbegründung 
eingearbeitet wird. 

 
Zu 2) 

Der Rat beschließt den Entwurf der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes H 14/3 
- Kleysche Straße - mit der Begründung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. 
 
18.08.2020 05 - 16 2317/2020   Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Abstimmungsergebnis:     wird in der Sitzung bekannt gegeben 
 
 
25.08.2020 05 - 16 2317/2020   Haupt- und Finanzausschuss 
 
    
 
 
08.09.2020 05 - 16 2317/2020   Rat 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
05 - 16 

2317/2020 14.07.2020 
 
 
 
Betreff 

Verfahren zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes H 14/3 - Kleysche Straße -; 
hier: 1) Bericht über die erneute beschränkte Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden  
             nach § 4a (2) BauGB i. V. m. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 
        2) Satzungsbeschluss 
 
 
Beratungsfolge 

Ausschuss für Stadtentwicklung 18.08.2020 

Haupt- und Finanzausschuss 25.08.2020 

Rat 08.09.2020 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Zu 1)  

1.1 Der Rat beschließt, dass die vorgeschlagene Änderung in die Entwurfsbegründung 
eingearbeitet wird. 

 
Zu 2) 

Der Rat beschließt den Entwurf der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes H 14/3 
- Kleysche Straße - mit der Begründung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. 
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Sachdarstellung : 

 

Zu 1)  ÖFFENTLICHKEITS- UND BEHÖRDENBETEILIGUNGEN 
 
In seiner Sitzung am 21.04.20 beschloss der Ausschuss für Stadtentwicklung aufgrund der 
eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach den 
§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB den Planentwurf und die Begründung anzupassen und die 
erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. §§ 3 
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Gemäß § 4 Abs. 3 Satz 2 BauGB konnten 
Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden. Gemäß § 
4a Abs. 3 Satz 3 BauGB wurde die Dauer der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme 
auf 2 Wochen gekürzt. 
 
Die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB 
sowie die parallel laufende erneute Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wurden in 
der Zeit vom 11. Mai 2020 bis 27. Mai 2020 einschließlich durchgeführt. Hierbei wurden 
Anregungen und Bedenken vorgetragen, über die der Rat eine abschließende Entscheidung 
unter Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen gegeneinander zu treffen hat.  
 

a) Stellungnahmen aus der erneuten beschränkten 
Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB)  

Im Rahmen der erneuten beschränkten Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB gingen keine Stellungnahmen ein. 
 

b) Stellungnahmen aus der erneuten beschränkten Behördenbeteiligung (§ 
4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB) 

Im Rahmen der erneuten beschränkten Behördenbeteiligung nach §4a Abs. 3 BauGB i.V.m. 
§ 4 Abs. 2 BauGB gingen nachfolgende abwägungsrelevanten Stellungnahmen ein. 
 
1.1 Stellungnahme der unteren Wasserbehörde beim Kreis Kleve, Schreiben vom 

25.05.20 (siehe Anlage 5) 
 
Die Untere Wasserbehörde des Kreises Kleve regt an das Kapitel 14 „Belange der 
Wasserwirtschaft“ der Entwurfsbegründung wie folgt zu überarbeiten:  
 
Entlang der nordwestlichen Plangebietsgrenze verläuft der „Viergartengraben“. Hierbei 
handelt es sich um ein Gewässer gemäß den Wassergesetzen. 
 
Gemäß § 31 (4) des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz - LWG -) ist der Gewässerrandstreifen im Innenbereich nach §§ 30, 34 
des Baugesetzbuches 5 Meter breit. Er soll u.a. der Erhaltung und Verbesserung der 
ökologischen Funktion des Gewässers dienen. 
 
Die Errichtung von Anlagen (z.B. Gebäude, Zäune, etc.) innerhalb dieses Randstreifens 
bedürfen der wasserrechtlichen Genehmigung gemäß § 22 LWG der zuständigen Unteren 
Wasserbehörde des Kreises Kleve. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die angeführte Änderung kann übernommen werden. Sie ist ausführlicher als die vorherige 
Fassung, welche aufgrund der Stellungnahme des Deichverbandes im Rahmen der 
Behördenbeteiligung nach § 4 (2) BauGB hinzugefügt wurde. Durch die Änderungen werden 
aber keine neuen Festsetzungen getroffen, sodass es nicht einer erneuten öffentlichen 
Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB bedarf.  
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Zu 2)  SATZUNGSBESCHLUSS 
 
 
Beiliegender Bebauungsplanentwurf der erneuten Offenlage mit der Begründung wird zum 
Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB vorgelegt.  
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 1.2. 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 zu Vorlage 05-16 2317 Planzeichnungsentwurf 
Anlage 2 zu Vorlage 05-16 2317 Entwurfsbegründung 
Anlage 3 zu Vorlage 05-16 2317 ASP 
Anlage 4 zu Vorlage 05-16 2317 Gefahrengutachten 
Anlage 5 zu Vorlage 05-16 2317 Stellungnahme Kreis 



 
 
Vorlagen-Nr.: 05 - 16 2317/2020 

Betreff: Verfahren zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes 
H 14/3 - Kleysche Straße -; 
hier: 1) Bericht über die erneute beschränkte Beteiligung der  
             Öffentlichkeit und der Behörden nach § 4a (2) BauGB i. V. m.  
             §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 
        2) Satzungsbeschluss 

 
Handzeichen 
 

Rechnungsprüfungsamt  

Finanzwesen  

Sachbearbeiter des Fachbereiches  

Fachbereichsleiter  

Dezernent  

 



W

A

W

A

W

A

W

A

#

 

1

4

,

0

#

3

,

0

#

3

,

0

#

 

1

5

,

0

#

 

1

8

,

0

G

F

L

#

 

1

4

,

0

2

0

,

0

1

8

,

2

G

F

L

#

 

6

,

0

2

1

,

6

#

2

,

0

1

8

,

2

#

 

6

,

0

4

0

,

7

3

9

,

0

4

6

,

3

4

,

9

2

9

,

0

2

9

,

3

2

0

,

1

1

8

,

4

2

3

,

2

2

4

,

2

G

F

L

L

P

 

I

I

I

L

P

 

I

I

I

L

P

 

I

I

I

L

P

 

I

I

I

L

P

 

I

I

I

L

P

 

I

I

I

L

#

2

,

0

#

2

,

0

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

Art der baulichen Nutzung

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
I

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs

0,4

Stadt Emmerich am Rhein

Grundflächenzahl

Planungsrechtliche Festsetzungen 

(nach BauGB und BauNVO)

als Höchstmaß

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Sonstige Planzeichen

Darstellungen

Gebäude lt. Kataster

(nicht Bestandteil der Festsetzungen)

Bestehende Flurstücksnummer 

Bestehende Flurstücksgrenze 

Bebauungsplan H 14/3 - Kleysche Straße - 1. vereinfachte Änderung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Baugrenze

Diese Planunterlage wurde auf der Grundlage der Daten der automatisierten Liegenschaftskarte erstellt. Die

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Flurstücke stimmen mit dem Katasternachweis überein.

Der Gebäudenachweis entspricht der Örtlichkeit. (Stand................)

Emmerich am Rhein, ....................................

Ö. b. Verm. Ing.

Es wird bescheinigt, dass die Festlegung der städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist.

Emmerich am Rhein, .......................................

Der für die Bauleitplanung zuständige Fachausschuss des Rates der Stadt Emmerich am Rhein beschloss am

........................... gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch die Aufstellung des Bebauungsplan H 14/3 - "Kleysche

Straße", 1. Änderung.

Emmerich am Rhein, .................................

Bürgermeister                                                 Ratsmitglied

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplan H 14/3 - 
"Kleysche Straße", 1. Änderung

 gemäß § 2 Abs. 1

Baugesetzbuch vom ......................... wurde am .......................... ortsüblich bekannt gemacht.

Emmerich am Rhein, ..................................

Bürgermeister

Der für die Bauleitplanung zuständige Fachausschuss des Rates der Stadt Emmerich am Rhein stimmte am

............................ diesem Bebauungsplanentwurf mit Entwurfsbegründung zu und beschloss die öffentliche

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch.

Emmerich am Rhein, ...........................

Bürgermeister                                                    Ratsmitglied

Verfahrensvermerke

Der für die Bauleitplanung zuständige Fachausschuss des Rates der Stadt Emmerich am Rhein stimmte am

.................... diesem Bebauungsplanentwurf mit Entwurfsbegründung zu und beschloss die erneute öffentliche

Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch.

Emmerich am Rhein,.....................................

Bürgermeister                        Ratsmitglied

Der Bebauungsplanentwurf und die Entwurfsbegründung haben gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch nach

ortsüblicher Bekanntmachung in der Zeit vom ........................ bis  ...........................einschließlich erneut

öffentlich ausgelegen.

Emmerich am Rhein,...................................

Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch i. V. m. den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) am ................................. vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein

als Satzung und die Entwurfsbegründung als Entscheidungsbegründung beschlossen worden.

Emmerich am Rhein, ............................

Bürgermeister                                                    Ratsmitglied

Gemäß § 10 Abs. 3  Baugesetzbuch ist am ................................. mit Hinweis auf die öffentliche Auslegung

des Bebauungsplans ortsüblich bekannt gemacht worden, dass der Rat der Stadt Emmerich am Rhein diesen

Bebauungsplan als Satzung beschlossen hat.

In dieser Bekanntmachung wurde ebenfalls auf die Vorschriften der §§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4

sowie 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches hingewiesen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan H 14/3 - "Kleysche Straße", 1. Änderung in Kraft.

Emmerich am Rhein, ...............................

Bürgermeister

Baum (Bestand)

Höhenlage ü. NHN

Nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 (6) BauGB

WA

Allgemeines Wohngebiet
(§ 4 BauNVO)

Der Bebauungsplanentwurf und die Entwurfsbegründung haben gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch nach

ortsüblicher Bekanntmachung vom ................................. in der Zeit vom  .................................  bis

................................. einschließlich öffentlich ausgelegen.

Emmerich am Rhein, ................................

Bürgermeister

1.      Art der baulichen Nutzung

Gemäß § 1 Abs. 3 i.V.m. Abs. 6 BauNVO sind in den Allgemeinen Wohngebieten

a)  zulässig

- Wohngebäude,

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften,

- Anlagen für kirchliche, kulturelle , soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke und

- nicht störende Handwerksbetriebe

b) nicht zulässig

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- Anlagen für Verwaltungen

- Gartenbaubetriebe und

- Tankstellen.

2. Gebäudehöhenfestsetzungen

2.1 Gemäß § 9 Abs. 3 BauGB wird in den Allgemeinen Wohngebieten für die Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoss

eine Höhenlage von mindestens 14,60 m über NHN und höchstens 15,2 m über NHN festgesetzt.

2.2 Gemäß § 9 Abs. 3 BauGB wird in den Allgemeinen Wohngebieten eine maximale Gebäudehöhe von 8,50 m über der

Erdgeschossfußbodenhöhe (OK Fertigfußboden) festgesetzt.

2.3 Gemäß § 9 Abs. 3 BauGB wird in den Allgemeinen Wohngebieten eine maximale Traufhöhe von 4,0 m über der

Erdgeschossfußbodenhöhe (OK Fertigfußboden) festgesetzt. Die Traufhöhe (TH) ist bestimmt als Schnittpunkt der

Verlängerung der Außenwand mit der Oberkante der Dacheindeckung. Bei Pultdächern wird die Traufhöhe an der niedrigeren

Dachseite gemessen. Wird oberhalb des zulässigen Vollgeschosses über einen Dachaufbau die Errichtung einer zweiten

Geschossebene ermöglicht, ist für diese Dachaufbauten ausnahmsweise eine maximale Traufhöhe von 5,60 m über der

Erdgeschossfußbodenhöhe zulässig.

2.4 Gemäß § 9 Abs. 3 i.V.m. § 31 Abs. 1 BauGB wird festgesetzt, dass die maximal zulässige Gebäudehöhe ausnahmsweise

durch Schornsteine und Empfangsanlagen um bis zu 1,50 m überschritten werden kann.

3. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB)

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen wird  auf max. 2 Wohneinheiten je Einzelhaus und 1 Wohneinheit je 

Doppelhaushälfte festgesetzt.

4. Zulässigkeit von Terrassenüberdachungen

Gemäß § 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass nicht allseitig umschlossene

Terrassenüberdachungen ausnahmsweise außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig sind, wenn sie an das

Hauptgebäude angebaut sind und eine Grundfläche von 30 m² sowie eine Tiefe ab dem Gebäude von 4,5 m nicht

überschreiten.

Textliche Festsetzungen

Wasserflächen

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)Wasserabflusses

ED

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

(§ 9 Abs. 1 Nr.21 BauGB)

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Anlieger und der Ver- und EntsorgungsträgerGFL

aus: EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 

Hochwassergefahrenkarte Rhein

außerhalb von Überschwemmungsgebieten i.S.d. § 78 b Abs. 1 WHG.

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Risikogebietes (ab HQ10)  

ED

Kennzeichnungen

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden

Stoffen belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

LP III
Lärmpegelbereich III (siehe textliche Festsetzung Nr. 5)

Bearbeitet: Stand:Hardt/Bertram 03/2020

M 1:500

15

N

5 10 20 25 30 35

Bebauungsplan H 14/3

- Kleysche Straße -

Gemarkung Hüthum, Flur 14

Stadt Emmerich am Rhein

Rechtsgrundlagen

Der Bebauungsplan wurde nach folgenden Rechtsgrundlagen aufgestellt:

Hinweise

1. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt

Emmerich am Rhein (Untere Bodendenkmalbehörde) oder dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich

anzuzeigen (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW).

2. Bei Durchführung von Erdarbeiten können ggf. Funde von Kampfmittelrückständen aus dem Zweiten Weltkrieg auftreten.

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Bodenbelastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. ist

grundsätzlich eine Sicherheitsdetektion gemäß „Merkblatt für das Einbringen von Sondierungsbohrungen des

Kampfmittelbeseitigungsdienstes“ durchzuführen.

3. Das
 gesamte Bebauungsplangebiet liegt innerhalb des potenziellen Überschwemmungsbereiches des Rheins ab einem

häufigen Hochwasser (HQ 10). Die Lage ist nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen worden. Die Ermittlung der

Hochwassergefahr für bauliche Nutzungen im Plangebiet ergibt sich aus der Begründung.

4. Das Gutachten „Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur 1. Änderung des Bebauungsplans H14/3  „Kleysche Straße“ Stadt
Emmerich am Rhein" der StadtUmBau Ingenieurgesellschaft mbH, Kevelaer vom 16.12.2019 ist Bestandteil der Begründung

dieses Bebauungsplanes.

5. Die Altlastenuntersuchung der Firma TAUW Umwelt , Moers, ist Bestandteil der Begründung dieses Bebauungsplans.

6. Nach dem Wasserrecht bedürfen alle Maßnahmen, die in irgendeiner Art und Weise ein Gewässer verändern oder

beeinflussen können (wie z.B. Einleitungen, Bauwerke und Einfriedungen), einer wasserrechtlichen Genehmigung durch die

zuständige Wasserbehörde (hier: Untere Wasserbehörde des Kreises Kleve).

7. Da die Sanierung der Bodenverunreinigung im Bereich des ehemaligen Kesselhauses durch die Untere Bodenschutz- und

Abfallbehörde des Kreises Kleve geprüft werden muss, können Genehmigungsfreistellungen ggf. nicht erteilt werden.

1) Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zum Zeitpunkt des

Satzungsbeschlusses gültigen Änderungsfassung

2) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung (BauNVO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), in der zum Zeitpunkt des

Satzungsbeschlusses gültigen Änderungsfassung

3) Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes -

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I S.

58), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Änderungsfassung

4) Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung NRW (BauO NRW)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GV. NRW S. 421), in der zum Zeitpunkt des

Satzungsbeschlusses gültigen Änderungsfassung

5) Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), in der zum Zeitpunkt des

Satzungsbeschlusses gültigen Änderungsfassung

6) Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -LWG-) in der Fassung des Artikel 1

des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW.

S. 559) in der zum Zeitpunkt des Beschlusses gültigen Fassung.

7) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in

der zum Zeitpunkt des Beschlusses gültigen Fassung.

1. vereinfachte Änderung

5. Besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des

Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden sind entsprechend den Anforderungen der in der

Planzeichnung festgesetzten Lärmpegelbereiche die Außenbauteile schutzwürdiger Räume, die dem ständigen Aufenthalt von

Menschen dienen, je nach Lärmpegelbereich gemäß DIN 4109 ‚Schallschutz im Hochbau' (2016) Tabellen 8 bis 10 mit den

folgenden resultierenden bewerteten Bauschalldämm-Maßen auszustatten:

Lärmpegelbereich            Maßgeblicher Außenlärmpegel             Erforderliches resultierendes Schalldämmmaß

                                                                                                                           Wohnräume

          III          61-65 dB(A) 35 dB(A)

Für besonders ruhebedürftige Schlafräume und Kinderzimmer, die ausschließlich Fenster auf lärmzugewandten

Gebäudeseiten aufweisen, an denen nachts höhere Außengeräuschpegel als 45 dB(A) vorliegen, sind zusätzlich

schallgedämmte und möglichst motorisch betriebene Lüftungseinrichtungen notwendig, die auch bei geschlossenen Fenstern

eine ausreichende Raumlüftung gewährleisten. Das Eigengeräusch der Lüfter darf in der Betriebsstufe mit ausreichender

Luftzufuhr in einem möblierten Raum (A0 = 10 m²) nicht mehr als 30 dB(A) betragen.

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird,

dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den passiven Schallschutz resultieren. Die DIN 4109

liegt im Rathaus der Stadt Emmerich am Rhein, Bauamt, innerhalb der nachfolgend genannten Allgemeinen Öffnungszeiten

der Stadtverwaltung zur Einsicht aus:

Montag bis Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr

Donnerstag 14 bis 18 Uhr

Freitag 8.30 bis 12 Uhr

6. Niederschlagswasserbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB i.V.m. § 44 LWG (Landeswassergesetz)

Das auf den befestigten privaten Flächen anfallende, nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser ist gemäß den

anerkannten Regeln der Technik (Arbeitsblatt 138 der Abwassertechnischen Vereinigung) und den geltenden

wasserrechtlichen Bestimmungen in das Grundwasser einzuleiten und damit schadlos zu beseitigen.

Auf den privaten Grundstücksflächen sind qualifizierte Versickerungsanlagen durch die Eigentümer zu planen, herzustellen

und zu unterhalten.

Hinsichtlich technischer Einzelheiten bei der Entwässerung wird auf das Hydrogeologische Gutachten der ABAG GmbH,

Elsdorf, vom 07.09.1999 verwiesen.

7. Altlastsanierung

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird unter Bezugnahme auf den städtebaulichen Vertrag gemäß § 11 BauGB vom

03.04.2001 festgesetzt, dass vor Inanspruchnahme eines Baurechts auf dem Grundstück Gemarkung Hüthum, Flur 14,

Flurstück 871 (ehemals Flurstück 199) die Sanierung der Bodenverunreinigung im Bereich des ehemaligen Kesselhauses der

Gärtnerei entsprechend den Vorgaben im Gutachten "Gefährdungsabschätzung Gärtnerei Zweering, Kleysche Straße in

Emmerich-Hüthum", Büro TAUW-Umwelt GmbH, Moers, 31.10.2000 durchgeführt sein muss.

Leitungsrecht zugunsten der Anlieger und der Ver- und EntsorgungsträgerL
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1 Anlass und Erforderlichkeit der Planung 

Die Stadt Emmerich am Rhein plant, ein Verfahren zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungs-

plans H 14/3 „Kleysche Straße“ durchzuführen. 

Auslöser für die Bebauungsplanänderung ist eine konkrete Bebauungsabsicht der Vorhabenträger für 

den nordöstlichen Teil des Änderungsbereichs, die sich nach dem gültigen Bebauungsplan nicht reali-

sieren lässt. Der rechtskräftige Bebauungsplan enthält zwar für die betreffende Fläche eine Wohnge-

bietsfestsetzung mit überbaubaren Grundstücksflächen, aber nicht in dem beantragten Zuschnitt. We-

sentliche Teilflächen der nach den bisherigen Planfestsetzungen vorgezeichneten Bauplatzbildung im 

zentralen Planbereich verbleiben zukünftig bei dem Wohnhausgrundstück An der Laak 1. Zur Er-

schließung der hiervon betroffenen Bauplätze ist daher ein zusätzlicher privater Erschließungsweg 

von der Kleyschen Straße mit Überfahrt über den zwischen der Kleyschen Straße und der Wohnbau-

fläche verlaufenden Entwässerungsgraben erforderlich. In diesem Bereich sollen auch die Baugren-

zen geändert werden, um hierfür weiterhin eine Bebauungsmöglichkeit zu sichern. 

Auf dem geplanten großen Grundstück im östlichen Planbereich soll ein Wohnhaus entstehen, das 

nach der derzeitigen Bebauungsplanfestsetzung im Osten über die festgesetzte Baugrenze hinaus-

ragt. Diese Baugrenze soll im Zuge der vorliegenden Änderungsplanung geändert und bis auf rund 

6 m an das Nachbargrundstück verschoben werden. Eine zusätzliche Verdichtung der Bebauung ent-

steht durch die Änderungsplanung nicht, da sich die Gesamtfläche der betroffenen überbaubaren 

Flächen nicht ändert und die bisherigen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sowie die 

gestalterischen Vorgaben in der Gestaltungssatzung für den Bebauungsplanbereich unverändert 

übernommen werden sollen. 

Angesichts des geschilderten Sachverhalts ist eine Änderung des Bebauungsplans H 14/3 erforder-

lich. 

Die Grundzüge der Planung werden durch die vorliegende Änderung nicht berührt. Aus diesem Grund 

wird das vereinfachte Verfahren gem. § 13 BauGB angewandt. Die in Absatz 1 genannten Vorausset-

zungen (kein UVP-pflichtiges Vorhaben, keine Beeinträchtigung von Gebieten von gemeinschaftlicher 

Bedeutung oder Vogelschutzgebieten) werden durch die vorgesehene Änderung erfüllt. 

Das Plangebiet stellt einen Teilbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans H 14/3 dar. Mit der 

Rechtskraft der Änderungsplanung verlieren die bisherigen Festsetzungen dieser Teilfläche des be-

stehenden Bebauungsplans ihre Gültigkeit. Auf der Planurkunde des Bebauungsplans wird ein ent-

sprechender Vermerk platziert, der für die betreffende Teilfläche auf den Änderungsbebauungsplan 

verweist. 

Änderungen von Bebauungsplänen, die im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, sind gemäß 

§ 13 Abs. 3 BauGB von der Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und 

zur Anfertigung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB ausgenommen. 
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2 Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet ist rund 7.140 m² groß und befindet sich im Westen des Emmericher Stadtgebiets im 

Ortsteil Hüthum. Es umfasst die Flurstücke 314, 673, 680, 686 (tlw.), 871 und 872 in der Flur 14 der 

Gemarkung Hüthum. Das Verfahrensgebiet ist begrenzt: 

- im Nordwesten durch die Kleysche Straße 

- im Nordosten durch die südwestliche Grenze des Flurstücks 200 in der Gemarkung Hüthum, 
Flur 14 

- im Südosten durch die nordwestliche Grenze der Flurstücke 739 bis 746 in der Gemarkung 
Hüthum, Flur 14 

- im Südwesten durch die Straße „An der Laak“. 

Die Verfahrensgebietsgrenze ist in der Planunterlage des Bebauungsplanes mit einer gestrichelten 
Linie gekennzeichnet. 

Abbildung 1: Lage des Plangebiets  
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3 Gegenwärtiger Zustand 

Bei dem Plangebiet handelt es sich zum Teil um ein bereits teilweise geräumtes Baufeld und für die 

restliche Fläche um eine mit Gräsern und Hochstauden sowie einigen verbliebenen Einzelbäumen, 

insbesondere Tannen bestandene Brache. Es existieren noch einzelne Fundamente der vormals vor-

handenen Gewächshäuser sowie ein gemauerter Kamin. 

Im Süden des Änderungsbereichs liegen die verbliebenen Gebäude und Betriebsflächen der aufgege-

benen Gärtnerei. Der Bereich wird durch einen Streifen aus Nadelgehölzen, Trauerweiden und Gebü-

schen räumlich abgeschirmt. Zur Kleyschen Straße wird der Änderungsbereich durch einen beidseitig 

von Baumreihen gesäumten Entwässerungsgraben getrennt. Im Norden grenzt der Änderungsbereich 

an ein Schulgelände, während im Osten und Westen Wohnbebauung vorherrscht. 

Abbildung 2: Luftbild vom Plangebiet (rot markiert) 
 

 

4 Planungsvorgaben 

Regionalplan / Flächennutzungsplan 

Im rechtskräftigen Regionalplan des Regierungsbezirks Düsseldorf (RPD) ist das Plangebiet dem 

Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) zugeordnet. Die Planung befindet sich in Übereinstimmung mit 

den Zielen der Raumordnung und Landesplanung. 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Emmerich am Rhein ist der Geltungsbereich als Wohnbaufläche 

dargestellt. 

Damit entspricht das vorliegende Bauleitplanverfahren dem Entwicklungsgebot des Baugesetzbuchs. 
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Bebauungsplan 

Das Plangebiet (Geltungsbereich der 1. vereinfachten Änderung) befindet sich im Geltungsbereich 

des rechtskräftigen Bebauungsplanes H 14/3 „Kleysche Straße“. Der Bereich ist im rechtskräftigen 

Bebauungsplan bereits überwiegend als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

Gestaltungssatzung 

Für den Bereich des Bebauungsplanes H 14/3 „Kleysche Straße“ wurde eine Gestaltungssatzung 

beschlossen, welche maximale Höhen für die Erdgeschossfußbodenhöhe, die Firsthöhe und die 

Traufhöhe festsetzt. Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes übernimmt die Festsetzun-

gen der Gestaltungssatzung in die textlichen Festsetzungen, sodass die Gestaltungssatzung für den 

Planbereich der 1. vereinfachten Änderung faktisch unwirksam wird. 

Landschaftsplan 

Das Plangebiet befindet sich im Innenbereich und damit nicht im Geltungsbereich eines Landschafts-

plans. 

Schutzgebiete oder geschützte Objekte im Sinne des nationalen Naturschutzrechts existieren im 

Plangebiet nicht. 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete liegen im Plange-

biet oder seinem Umfeld ebenso wenig vor wie ein Lebensraumtyp nach der Fauna-Flora-

Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie). 

5 Ziele des Bebauungsplans 

Ziel der Änderungsplanung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisie-

rung mehrerer auf dem Grundstück beantragten Einzelbauvorhaben durch Änderung der überbauba-

ren Grundstücksflächen und GFL-Flächen. 

Da das Angebot kurzfristig bebaubarer Bauplätze für eine Einfamilienhausbebauung im Emmericher 

Stadtgebiet insgesamt und im Ortsteil Hüthum im Besonderen auf dem freien Markt aktuell sehr gering 

ist, dient das Planverfahren auch der Versorgung der Wohnbevölkerung mit bedarfsgerechtem Wohn-

raum, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der einen Anstieg des Bedarfs 

an barrierefreiem oder barrierefrei zugänglichem Wohnraum bewirkt, welcher sich in Altimmobilien 

größtenteils nicht abbilden lässt. 

Die Antragsfläche trägt dem städtebaulichen Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ 

Rechnung, demzufolge einer Nachverdichtung bereits erschlossener Siedlungsbereiche gegenüber 

deren Ausdehnung in den Außenbereich der Vorzug zu geben ist. Mit der Änderung des Bebauungs-

planes soll die bauliche Nachfolgenutzung des betroffenen Bereiches ermöglicht werden und dabei die 

zukünftige bauliche Entwicklung im Sinne einer städtebaulich und gestalterisch harmonischen Fortent-

wicklung der bestehenden Bebauungsstruktur gesteuert werden. 

6 Planungsrechtliche Festsetzungen 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird entsprechend der vorgesehenen Nutzung als Allgemeines Wohngebiet festge-

setzt. Diese bereits bestehende Festsetzung bleibt durch die vorliegende Änderungsplanung unbe-
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rührt. Auch der Ausschluss bestimmter Nutzungen laut Nutzungskatalog des § 4 BauNVO zur Vermei-

dung von Störungen oder wegen fehlenden Flächenangebotes innerhalb des Plangebietes gilt bereits 

im rechtskräftigen Bebauungsplan und wird im Zuge der vorliegenden Änderungsplanung beibehalten. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Bebauungsplan durch die Grundflächenzahl 

(GRZ) sowie die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Darüber hinaus erfolgt eine Beschränkung der 

Anzahl der Wohneinheiten pro Wohngebäude. 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Das Höchstmaß der baulichen Nutzung wird mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. 

Diese Festsetzung der GRZ orientiert sich an den Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO und 

bleibt durch die vorliegende Änderungsplanung unverändert. 

Die Festsetzung wird der baulichen Dichte der Nachbarschaft gerecht und erlaubt eine wirtschaftlich 

tragfähige Ausnutzung der Grundstücke zu Wohnzwecken bei maßstäblicher Einpassung in den Sied-

lungszusammenhang. 

Zahl der Vollgeschosse  

Die Zahl der Vollgeschosse wird entsprechend der städtebaulichen Konzeption sowie der Bestands-

bebauung auf ein Vollgeschoss festgesetzt. Ziel der Festsetzung ist insbesondere eine der Lage ent-

sprechende Gestaltung der Gebäude hinsichtlich Kubatur und Höhenentwicklung. 

Gebäudehöhen (GH/TH) 

Ziel der Festsetzungen zu den maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen ist – wie bereits bei der Zahl 

der Vollgeschosse – insbesondere eine der Lage entsprechende Gestaltung der Gebäude hinsichtlich 

Kubatur und Höhenentwicklung. Dadurch wird eine Feinsteuerung der Bebauung ermöglicht, die so-

wohl zu einem harmonischen Erscheinungsbild der neuen Siedlung führt (interner Aspekt) als auch 

eine gestalterische Einbindung in das städtebauliche Umfeld garantiert (externer Aspekt). 

Die ausnahmsweise Zulässigkeit einer Überschreitung der vorgegebenen maximalen Traufhöhe von 

4,0 m auf bis zu 5,60 m erfolgt, um bei der vorgegebenen Eingeschossigkeit (Zahl der Vollgeschosse) 

über einen Dachaufbau die Errichtung einer zweiten Geschossebene zu ermöglichen, was ohne eine 

höhere Traufe nicht möglich wäre. 

Die Höhenfestsetzungen erfolgen bezogen auf die festgelegte Erdgeschossfußbodenhöhe, die wiede-

rum mit Bezug auf Normalhöhenull (NHN) festgesetzt ist. 

Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten 

Mit der Begrenzung der Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden wird der Druck auf die erforderliche 

Infrastruktur sowie der Umfang der dafür auszuweisenden Flächen (vor allem Flächen und Einrichtun-

gen für den ruhenden Verkehr wie Stellplätze und Garagen) reduziert. Ferner dient diese Begrenzung 

der Anpassung an die an den Planbereich angrenzende Nutzungsstruktur ausschließlicher Einfamili-

enhausbebauung. 

Die genannten Festsetzungen sind aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan übernommen worden. 



Stadt Emmerich am Rhein Bebauungsplan H 14/3, 1. vereinfachte Änderung, Entwurfsbegründung 

 6 

6.4 Bauweise 

In Anpassung an die aufgelockerte Bebauungsstruktur in der unmittelbaren Umgebung wird die Be-

schränkung auf Einzel- und Doppelhäuser in der offenen Bauweise aus dem rechtskräftigen Bebau-

ungsplan im Zuge der Änderungsplanung übernommen. 

6.5 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Dies gewährleistet auf 

der einen Seite die Einhaltung eines städtischen Ordnungsrahmens und belässt dabei dem Bauherrn 

einen individuellen Spielraum zur Verwirklichung seines Bauvorhabens. 

Die Anordnung der Baugrenzen innerhalb des Änderungsbereichs wird im Zuge der Änderungspla-

nung entsprechend dem Bebauungskonzept des Eigentümers angepasst. 

 

Abbildung 3: Darstellung der bisherigen Baugrenzen (rot gekreuzt) und zukünftigen Baugrenzen 

 

 

Der Bebauungsplan enthält darüber hinaus eine Festsetzung mit einer Ausnahmeregelung für die 

Überschreitung der Bauflächen durch offene Terrassenüberdachungen. Diese müssen an das Haupt-

gebäude angebaut sein und dürfen eine Grundfläche von 30 m² sowie eine Tiefe ab dem Gebäude 

von 4,5 m nicht überschreiten. Die Festsetzung dient dazu, einen Wildwuchs derartiger Anbauten zu 

verhindern und eine einheitliche Genehmigungsgrundlage zu schaffen. 
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7 Erschließung 

Die Erschließung der Grundstücke im Plangebiet erfolgt für den südlichen Teil mit dem bestehenden 

Wohnhaus über die Straße „An der Laak“ und für den nördlichen Teil über die westlich verlaufende 

Kleysche Straße. Zwischen Kleysche Straße und den Wohnbaugrundstücken liegt ein Entwässe-

rungsgraben, über den die jeweiligen Grundstückszufahrten zu führen sind. Die Fläche des Grabens 

ist im Bebauungsplan als Fläche für die Wasserwirtschaft festgesetzt. Zur Sicherstellung der Erschlie-

ßung der östlich angrenzenden WA-Flächen wird der jeweils für die Zufahrt benötigte Bereich überla-

gernd mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belegt. 

Das gesamte Umfeld des Planbereiches ist ausreichend verkehrlich erschlossen. Der durch die Pla-

nung beeinflusste Quell- und Zielverkehr kann wie bisher problemlos von dem bestehenden Verkehrs-

netz aufgenommen werden. Mit negativen Auswirkungen auf die Verkehrssituation innerhalb der nä-

heren Umgebung ist nicht zu rechnen. 

8 Ver- und Entsorgung 

8.1 Gas, Wasser, Strom 

Das Plangebiet kann durch Erweiterung und Ergänzung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsnetze, 

die sich in der angrenzenden Kleysche Straße bzw. „An der Laak“ befinden, erschlossen werden. Die 

erforderlichen Abstimmungen mit den zuständigen Trägern öffentlicher Belange werden in der Er-

schließungsplanung im Zuge der nachfolgenden Genehmigungsplanung weiter konkretisiert. 

Zwischen den beiden festgesetzten privaten Erschließungswegen im Norden des Geltungsbereichs ist 

ein weiteres Leitungsrecht zugunsten der Anlieger, sowie die Ver- und Entsorger festgesetzt, um ggf. 

mit nur einer Querung einer Leitung über den vorhandenen Graben das gesamte Flurstück 871 er-

schließen zu können. 

8.2 Schmutzwasser / Regenwasser 

In § 44 Abs. 1 LWG NRW (neu) ist bestimmt, dass Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach 

dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen wer-

den, nach Maßgabe des § 55 Abs. 2 WHG (ortsnah z. B. durch Versickerung auf dem Grundstück 

oder durch einen öffentlichen Regenwasserkanal) zu beseitigen ist. Im Rahmen der Aufstellung des 

ursprünglichen Bebauungsplans, der im Jahr 2001 rechtskräftig wurde, wurde bzgl. der hydrologi-

schen und geologischen Gegebenheiten des Untergrundes im Plangebiet ein Gutachten1 verfasst. 

Dabei wurden insgesamt fünf Sondierbohrungen (BS1- BS5) und vier Versickerungsversuche vorge-

nommen. 

Der Ober-/Mutterboden wird von stark schluffigen Sanden (SU*-Schichten der Klasse 4) bzw. stark 

sandigen Schluffen (UL- Schichten der Klasse 4, z.T. der Klasse 2) mit unterschiedlichen Konsisten-

zen unterlagert. Unter diesen bindigen bzw. schwach bindigen Böden sind schwach schluffige Fein- 

Mittelsande (SU-, SE- und SI- Schichten der Klasse 3) anzutreffen, die Feinkies enthalten. Diese 

                                                      
1 ABAG GmbH: Sondierbohrungen (BS) und Versickerungsversuche (V) Bauvorhaben „An der Laak, Flur 14“ in Emmerich- Hüthum, 

Elsdorf, 07.09.1999 
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Sandschichten reichen bei BS1, BS3 und BS5 bis zur Endteufe von 3m unter die Geländeoberflä-

chenkante (GOK). 

Der geologische Schnitt, der von Südwesten nach Nordosten in etwa durch das untersuchte Gebiet 

verläuft, zeigt als obere Schichten Tallehme, die aus dem Holozän stammen. Darunter liegen mächti-

ge, rezente Terrassenablagerungen (überwiegend Sande) des Rheins. 

Bei den Bohrungen BS1 und BS2 wurde Grundwasser bei ca 1,4-2,0 m unter GOK angebohrt und 

ausgepegelt. Bei BS3 wurde das Grundwasser bei 2,5m unter GOK angebohrt und bei 2,2 m unter 

GOK ausgepegelt. Verglichen mit der Karte der Grundwassergleichen, ergibt sich im untersuchten 

Bereich ein Grundwasserspiegel bei ca. 12 m über NN. 

Der Vergleich der ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerte (k- Werte) mit den allgemeingültigen Durchläs-

sigkeitsbereichen zeigt, dass die k- Werte für die untersuchten oberen Schluffschichten im Bereich 

„schwach durchlässig“ liegen, während die unteren Sandschichten k- Werte im Bereich „durchlässig“ 

aufweisen. Aufgrund dieser Ergebnisse ist laut Gutachten eine Versickerung des Oberfläche/- Regen-

wassers über Mulden insbesondere bei BS1 und BS3 nicht zu empfehlen. Für die Versickerung bes-

ser geeignet sind die tiefer liegenden Sande der BS4 und BS5. Die Versickerung könnte über Rigolen 

erfolgen, deren Sohle in den unteren Sandschichten liegen sollte. 

Entsprechend den Ergebnissen des genannten Gutachtens wird die damals vorgeschlagene Nieder-

schlagsentwässerung im Zuge der vorliegenden Änderungsplanung beibehalten und eine dezentrale 

Versickerung des auf den Privatgrundstücken anfallenden Niederschlagswassers festgesetzt. 

Technische Einzelheiten zur Entwässerung sind im Rahmen der Erschließungsplanung sowie der 

jeweiligen Baugenehmigungsplanung zu klären. 

9 Belange von Natur und Landschaft 

Bei der Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen sind die Belange des Umweltschutzes so-

wie die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). 

Die Abwägung dieses allgemeinen Planungsleitsatzes wird durch die Regelung des § 1 a BauGB kon-

kretisiert. 

Wie bereits beschrieben, entfällt im vereinfachten Verfahren die Pflicht zur Durchführung einer Um-

weltprüfung und zur Verfassung eines Umweltberichts. 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist im vorliegenden Fall entbehrlich, weil die bewirkten 

Eingriffe im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 

zulässig gelten. Dies ist hier der Fall, da das Grundstück schon als WA mit überbaubaren Grund-

stücksflächen festgesetzt war und die festgesetzte, für die Eingriffsregelung maßgebliche GRZ weiter-

hin Gültigkeit besitzt. Deshalb bleibt der maximal zulässige Versiegelungsgrad im Änderungsbereich 

auch nach einer Veränderung der überbaubaren Grundstücksflächen gleich. 

Darüber hinaus sind durch die Änderungsplanung keine negativen Auswirkungen auf die Pflanzen- 

und Tierwelt zu erwarten. Die Innenentwicklung leistet einen wertvollen Beitrag zu einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung und reduziert die Neuinanspruchnahme von bisher unversiegelten Landschaftsbe-

reichen, so dass von einer positiven Entwicklung für Natur und Landschaft ausgegangen werden 

kann. 

Anhaltspunkte für nachteilige Umweltauswirkungen sind im Übrigen nicht erkennbar. 
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10 Artenschutz 

Im Rahmen des § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG ist eine artenschutzrechtliche Prüfung für Planungs- und 

Zulassungsverfahren vorgeschrieben. Dabei stehen der Erhalt der Populationen einer Art sowie die 

Sicherung der ökologischen Funktion der Lebensstätten im Vordergrund. Insgesamt konzentriert sich 

das Artenschutzregime bei Planungs- und Zulassungsverfahren auf die europäisch geschützten FFH-

Anhang-IV-Arten und die europäischen Vogelarten. 

Das Planungsbüro StadtUmBau GmbH wurde beauftragt, in einer Vorprüfung2 festzustellen, ob durch 

die Realisierung der Planung planungsrelevante Arten betroffen sein könnten. 

Am 03.12.2019 wurde eine Ortsbesichtigung des Plangebiets durchgeführt. Zudem wurde das rele-

vante Artenspektrum über das nordrhein-westfälische Artenschutzfachinformationssystem ausgewer-

tet. Die planungsrelevanten Arten für den 1. und 3. Quadranten des Messtischblatts 4103 Emmerich 

finden im Eingriffsgebiet keinen adäquaten Lebensraum bzw. essentielle Biotopstrukturen. 

Während der Ortsbesichtigung wurden auf der Eingriffsfläche 6 Vogelarten angetroffen. Planungsrele-

vante Arten waren nicht darunter. Bei den angetroffenen Vogelarten handelt es sich um in NRW weit 

verbreitete Vogelarten, so dass sie für die Artenschutzrechtliche Vorprüfung keine Relevanz haben. 

Das Eingriffsgebiet ist durch die vormalige Nutzung, die Lage im Siedlungsbereich und die damit ver-

bundenen Lärmemissionen der Pkw, die in Teilen der Eingriffsfläche vorhandene bzw. bereits erfolgte 

Bautätigkeit sowie häufige menschliche Anwesenheit vorbelastet. Die Anwesenheit von störungssen-

siblen Arten ist auch aufgrund der die kleinflächige Eingriffsfläche umgebenden Vertikalstrukturen 

auszuschließen. Für Waldarten und Wasservögel geeignete Biotopstrukturen fehlen innerhalb des 

Untersuchungsgebietes vollständig. Der Gehölzbestand im Umfeld des Vorhabens sowie die umlie-

genden Gärten bleiben vollständig erhalten, eine Entwertung potentieller Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten bzw. eine Beeinträchtigung lokaler Populationen kann daher mit hinreichender Sicherheit aus-

geschlossen werden. 

Laichhabitate oder wertvolle Landhabitate von Amphibien und Reptilien sind nicht betroffen, so dass 

negative Auswirkungen auszuschließen sind. 

Während der Ortsbegehung wurde das Gelände auch auf Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse 

abgesucht. Die Existenz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Winterquartieren kann für Wald-

arten im Plangebiet ausgeschlossen werden. Lineare Leitstrukturen sowie Zugstraßen werden durch 

den Eingriff ebenfalls nicht entwertet oder zerschnitten. Das Plangebiet ist möglicherweise als Teilbe-

reich eines Jagdgebietes für häufige Arten der Siedlungsbereiche und Gärten geeignet, es stellt auf-

grund seiner geringen Größe jedoch kein essentielles Nahrungshabitat dar. Eine Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes lokaler Fledermauspopulationen durch die geplante Baumaßnahme kann 

ausgeschlossen werden, Verbotstatbeständen werden nicht ausgelöst. 

Um das Brutgeschäft innerhalb des Plangebietes und seiner direkten Umgebung zu sichern, sind als 

Vermeidungsmaßnahme die Erschließungsarbeiten außerhalb der Fortpflanzungszeit durchzuführen. 

Selbst wenn Brutvorkommen nicht wahrscheinlich sein sollten, unterliegen dem Verbot der Tötung 

auch alle anderen europäischen Vogelarten (§ 44 Abs. 1 BNatSchG). Auszuschließen sind solche 

                                                      
2 StadtUmBau GmbH: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur 1. Änderung des Bebauungsplans H 14/3 „Kleysche Straße“ der Stadt 

Emmerich am Rhein, Kevelaer, 16.12.2019 



Stadt Emmerich am Rhein Bebauungsplan H 14/3, 1. vereinfachte Änderung, Entwurfsbegründung 

 10 

Verbotstatbestände nur außerhalb der Brutzeit. Außerdem sollte insektenfreundliche Beleuchtung 

verwendet und diese auf ein Mindestmaß reduziert werden. 

Der Gutachter kommt abschließend zu der Einschätzung, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass 

lokale Populationen von den geplanten Maßnahmen negativ betroffen werden könnten. Insbesondere 

bleibt die nach § 44 Abs. 5 BNatSchG zu schützende „ökologische Funktion“ der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten (s. o.) durch die Planungen für alle planungsrelevanten Arten erhalten. 

11 Immissionsschutz 

11.1 Geruch 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans H 14/3 in den Jahren 1998 bis 2001 wurde aufgrund der 

Nähe zu einem landwirtschaftlichen Betrieb und einem Ponyhof ein Geruchsgutachten3 erstellt, das 

die Einwirkungen der Emittenten auf das Plangebiet untersuchte. 

Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass im Plangebiet Geruchsimmissionswerte von 0,00 bis 0,04 

auftreten. Die 0,04 wurde für eine direkt an einen der Emittenten angrenzende Teilfläche ermittelt. Für 

den jetzigen Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans ergaben sich Werte von 0,01. 

Damit wurden die Richtwerte der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) für Allgemeine Wohngebiete von 

0,1 überall deutlich unterschritten. 

Angesichts der heutigen Immissionssituation ist nicht mit neu entstandenen Konflikten zu rechnen, so 

dass eine erneute Geruchsuntersuchung im Zuge der Änderungsplanung nicht erforderlich ist. 

11.2 Lärm 

In der Erschließungs- und Bauphase muss mit vorübergehenden Belästigungen durch Bau- und Ver-

kehrslärm sowie Staubimmissionen gerechnet werden. 

Das Plangebiet befindet sich am Rand eines zusammenhängend bebauten Ortsteils. Die geplante 

Bebauung fügt sich somit auch aus Immissionsschutzsicht in die Umgebung ein. 

Von den geplanten Neubauvorhaben gehen keine anlagebezogenen Lärmbelästigungen aus, die eine 

schalltechnische Untersuchung erforderlich machen. 

Eine Überschreitung der relevanten Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ 

bzw. eine Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Verkehrslärm ist nicht zu erwarten. 

Auf der anderen Seite ist auch eine erhebliche Lärmbelästigung der umgebenden Wohngebiete durch 

den entstehenden Verkehr aus dem Plangebiet auszuschließen. Die Benutzung von Stellplätzen und 

Garagen im öffentlichen Straßenraum wie auch auf den Grundstücken in Wohngebieten ist als Be-

standteil des täglichen Lebens anzusehen. Dies sollte auch das Gebot der gegenseitigen Rücksicht-

nahme nahelegen. 

Relevante Gewerbelärmquellen befinden sich in der näheren Umgebung nicht. Auch unzumutbare 

Beeinträchtigungen aus Sport- oder Freizeitlärm sind in der direkten Umgebung nicht zu erwarten. 

Die Notwendigkeit für Festsetzungen von aktiven oder passiven Schallschutzmaßnahmen ist im vor-

liegenden Bebauungsplan nicht gegeben. 

                                                      
3 Richters & Hüls: Geruchsimmissionsprognose für das Bebauungsplanaufstellungsverfahren Nr. H 14/3 –Kleysche Straße – im Ortsteil 

Hüthum der Stadt Emmerich, Ahaus, September 2000 
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Ein zur Planaufstellung im Jahr 2000 erarbeitetes Schallgutachten, das die Auswirkungen des (inzwi-

schen aufgegebenen) Gärtnereibetriebs auf die geplante Wohnbebauung untersuchte, kam zu dem 

Ergebnis, dass für die Wohnnutzung keine Beeinträchtigungen zu erwarten waren. 

In Hinblick auf die vorgenannten Aspekten ist aufgrund der Lage und Größe des Plangebiets sowie 

der zulässigen Nutzungen davon auszugehen, dass der Realisierung des Bebauungsplans keine 

schallschutzfachlichen Belange entgegenstehen. Allerdings liegt das Plangebiet in einer Entfernung 

zur Bahnlinie von rd. 270 m. Bei nahezu freier Schallausbreitung des Lärms aus dem Bahnbetrieb ist 

das Gebiet laut aktueller Lärmkartierung zum Schienenlärm nachfolgenden Lärmpegeln ausgesetzt: 

Abbildung 4: Schienenlärm 24 h 

 

Abbildung 5: Schienenlärm nachts 
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Entsprechend der in den Lärmkarten angegebenen Immissionswerte sind im Bebauungsplan Lärmpe-

gelbereiche (LPB) festzusetzen, innerhalb derer bestimmte Bau-Schalldämm-Maße einzuhalten sind. 

Aufgrund der Schienenverkehrslärmimmissionen im Plangebiet existieren Anforderungen an die 

Schalldämmung der Außenbauteile der Gebäude für den Lärmpegelbereich III (nach DIN 4109:2016). 

In dem festgesetzten Lärmpegelbereich gilt, dass zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

von Außenbauteilen, einschließlich der Fenster, Schalldämm-Maße R'w,res nach Tab. 8 der DIN 4109 

einzuhalten sind. Korrekturen nach Tab. 9 der DIN 4109 sind zu beachten. Die DIN 4109 liegt im Rat-

haus der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 5 zur Einsicht aus. 

11.3 Auswirkungen aus Störfällen 

In der näheren Umgebung des Plangebiets befinden sich keine Betriebsbereiche nach § 3 Abs. 5 a 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG). Die erforderlichen Achtungsabstände der nächst-

gelegenen Betriebsbereiche werden eingehalten. 

Daher ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass für das Plangebiet im Rahmen der Änderung des Be-

bauungsplanes Maßnahmen zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen aus schweren Un-

fällen im Sinne des § 50 Satz 1 BImSchG in diesen Betrieben zu regeln wären. 

12 Denkmal- und Bodendenkmalpflege 

Belange des Denkmalschutzes sind nicht betroffen. Weder im Plangebiet noch in der Nachbarschaft 

sind denkmalgeschützte Gebäude oder Einrichtungen vorhanden. 

Das nächstgelegene Baudenkmal ist die katholische Kirche St. Georg in rund 150 m Entfernung öst-

lich des Änderungsbereichs. 

Eine Beeinträchtigung denkmalrechtlicher Belange ist mit der Änderung des Bebauungsplans aus 

Sicht der Stadt Emmerich am Rhein nicht verbunden. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur ma-



Stadt Emmerich am Rhein Bebauungsplan H 14/3, 1. vereinfachte Änderung, Entwurfsbegründung 

 13 

ximalen Gebäudehöhe, die zunächst dafür Sorge tragen, dass die neuen Baukörper nicht zu massiv 

wirken und sich in der Höhenentwicklung dem Denkmal unterordnen. Darüber hinaus ist auch die 

Sichtachse zwischen dem Plangebiet und dem Denkmal bereits teilweise bebaut. 

Im Zuge der Planaufstellung werden die Untere und die Obere Denkmalbehörde über die Planungsab-

sichten informiert. 

Hinweise auf im Boden enthaltene archäologische Substanz liegen für das Plangebiet nicht vor und 

sind im Rahmen der Realisierung der angrenzenden Bebauung auch nicht bekannt geworden. Jedoch 

ist ein etwaiges Auftreten solcher Funde nicht grundsätzlich auszuschließen. Die denkmalrechtlichen 

Bestimmungen gelten prinzipiell für alle Bereiche, in denen Erdeingriffe durchgeführt werden. 

13 Altlasten und Altablagerungen 

Die innerhalb des Änderungsbereichs liegenden Flurstücke 871 und 872 (ehemals Flurstück 199) sind 

im Altlastenkataster des Kreises Kleve als Altstandort der ehemaligen Gärtnerei verzeichnet. 

Teile der aufgeführten Fläche sind gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB im Plan gekennzeichnet. Diese 

Kennzeichnung dient der Information der Bauherren. 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans H 14/3 in den Jahren 2000/2001 wurde aufgrund der 

Vornutzung für das Gelände der Gärtnerei Zweering eine Bodenuntersuchung4 durchgeführt. Der Un-

tersuchungsumfang wurde damals vorab mit der zuständigen Fachbehörde festgelegt. Für die Unter-

suchung wurden insgesamt 5 Kleinrammbohrungen (B1 bis B5) bis in eine Tiefe von 3 m unter GOK 

durchgeführt. Dabei wurden die Bereiche entsprechend der örtlichen Verhältnisse ausgewählt: 

B1: am Heizöltank, Außenbereich 

B2: neben Altauto, südl. Abschnitt Gewächshaus 

B3: neben Altauto, südl. Abschnitt Gewächshaus 

B4: ehemaliges Kesselhaus/ Kamin, Mittlerer Abschnitt Gewächshaus 

B4a: neben Kamin, nördl. Abschnitt Gewächshaus (Wiederholung aufgrund eines Bodenhindernisses) 

B5: nördl. Abschnitt Gewächshaus 

Insgesamt drei der Bohrungen wurden als Bodenluftpegel ausgebaut. Zusätzlich wurden flächenhafte 

Einstiche bis in eine Tiefe von 0,6 m durchgeführt, um Probenmaterial aus oberflächennahen Boden-

schichten auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln zu untersuchen. 

Im Bereich des ehemaligen Kesselhauses sowie im Außenbereich am Lagertank wurden Auffüllmate-

rialien festgestellt. Diese haben beim Kesselhaus eine maximale Tiefe von 1,5 m unter GOK, beste-

hend aus sandigem Material mit Beimengungen von Bauschutt- und Betonresten, Glas, Pflanzenres-

ten und Asche. Im Außenbereich beim Lagertank wurde Auffüllmaterial mit einer Mächtigkeit von 0,5 

m unter GOK aus Betonresten, Schotter und Keramikbruchstücken vorgefunden. 

An den weiteren Bohrpunkten wurden bis in eine mittlere Tiefe von etwa 0,3m schluffiger Oberboden 

mit Pflanzenresten erbohrt. Bis in eine Tiefe von ungefähr 2,00- 2,50m lagerten vorwiegend bindige 

Bodenschichten, die von Sanden unterlagert wurden. Ab Bohrtiefen von 2,8- 2,9 m wurden die grund-

wassergesättigte Bodenstufen angetroffen. 

                                                      
4 Tauw GmbH: Gefährdungsabschätzung für das Grundstück der Gärtnerei Fa. Zweering Kleysche Straße in Emmerich- Hüthum, Moers, 

31.10.2000 
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Die organoleptische Überprüfung des Bohrgutes erbrachte neben den aufgeführten Fremdstoffen 

keine Auffälligkeiten. 

Die Bodenluft wurde auf leichtflüchtige Halogenwasserstoffe (BTEXN und LHKW- Verbindungen) un-

tersucht. Die ermittelten Schadstoffkonzentrationen waren als unauffällig einzustufen, da sie deutlich 

unterhalb der Prüfwerte der LAWA- Liste lagen. 

Ausgewählte Festproben wurden auf die Parameter Mineralölkohlenwasserstoff (MKW) und polzykli-

sche aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) untersucht. Außerdem erfolgte eine Mischprobenunter-

suchung, die gemäß der Parameterlister der Technischen Regeln der LAGA geprüft wurde. Die aus 

den flächenhaft verteilten Einstichen zusammengestellten Bodenmischproben wurden auf Organoch-

lorpestizide untersucht. 

Die Untersuchungen auf MKW erbrachten durchweg keine positiven Befunde, weshalb keine Hinweise 

auf Ölverunreinigungen, beispielsweise nahe des Heizöltanks oder der Altautos vorlagen. 

Die PAK Untersuchungen erbrachten für die Auffüllung im Kesselhaus (1,5m u. GOK) einen erhöhten 

Messwert, der die entsprechenden Vergleichswerte deutlich überschritt. Die Verteilung der Einzelpa-

rameter zeigte eine Dominanz im mittel- schwerflüchtigen Bereich. Demnach wurde die PAK- Belas-

tung als relativ schwer löslich und wenig mobil eingestuft. Der Leitparameter Benzo(a)pyren lag eben-

falls in einer Konzentration oberhalb der Vergleichswerte vor. 

Die Untersuchung einer Probe aus dem Oberboden nördlich des Kamins ergab demgegenüber keine 

relevanten erhöhten PAK- Messwerte. 

Die Untersuchung der Bodenmischprobe aus dem jeweils obersten Bodenabschnitt im Bereich der 

Kleinrammbohrung ergab vergleichsweise niedrige Schafstoffbelastungen im Bereich Z 1.1 nach 

LAGA. 

Nach teufenbezogenen Untersuchungen waren Spuren von Belastungen durch Organochlorpestizide 

nachweisbar, jedoch unterhalb der entsprechenden Vergleichswerte der BbodSchV.  

Sie wurden als typisch für Verunreinigungen auf Gärtnereigrundstücken eingeschätzt, weshalb ange-

nommen wurde, dass sie nutzungsbedingt entstanden. 

Eine Gefährdung von Schutzgütern wurde nach den Analysedaten nicht erwartet. Die PAK- Verunrei-

nigungen im Auffüllmaterial am Kesselhaus waren vermutlich auf Auffüllungsbestandteile zurück zu 

führen (z.B. Aschereste). Unter Berücksichtigung der Standort- und Schadstofffaktoren (vermutlich 

durchgehende Betonunterlage, Überdachung, schlechte Wasserlöslichkeit) wurde eine akute Gefähr-

dung der Schutzgüter ausgeschlossen. 

Es wurde aber durch den Gutachter empfohlen, im Rahmen der geplanten Umnutzung das Material 

beim Rückbau separat aufzunehmen, gesichert zu lagern, zu beproben und nach Vorlage einer Dekla-

rationsanalytik fachgerecht zu entsorgen. Die Menge des zu entsorgenden Auffüllmaterials wurde mit 

etwa 40- 60 m³ abgeschätzt. 

Auch die Bausubstanz des Kamins sollte aufgrund zu erwartender Schadstoffbelastungen beim Rück-

bau separat einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. 
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Anderes Aushubmaterial, das im Zuge von Baumaßnahmen anfällt, konnte nach den Ergebnissen der 

Mischprobenanalyse gemäß LAGA voraussichtlich einer Wiederverwendung zugeführt werden. 

Die Sanierung der festgestellten Verunreinigung im Bereich des ehemaligen Kesselhauses der Gärt-

nerei vor der baulichen Nutzung der Fläche wurde in den städtebaulichen Vertrag zur Aufstellung des 

Bebauungsplans H 14/3 aufgenommen. Sie wird im Zusammenhang mit der anstehenden Bebauung 

des Geländes vorgenommen und ist im Rahmen der Genehmigungsplanungen nachzuweisen. Dies 

wird auch durch Übernahme der entsprechenden textlichen Festsetzung aus dem rechtskräftigen Be-

bauungsplan sichergestellt. Demnach ist vor Inanspruchnahme eines Baurechts auf dem Grundstück 

die Sanierung der Bodenverunreinigung im Bereich des ehemaligen Kesselhauses der Gärtnerei ent-

sprechend den Vorgaben im Gutachten „Gefährdungsabschätzung Gärtnerei Zweering, Kleysche 

Straße in Emmerich-Hüthum“, Büro TAUW-Umwelt GmbH, Moers, 31.10.2000 durchzuführen. Die 

Bodensanierung ist in enger Abstimmung mit dem Kreis Kleve als Untere Bodenschutzbehörde durch-

zuführen. 

Kampfmittel 

Der Stadtbereich von Emmerich am Rhein war Kampfgebiet des Zweiten Weltkrieges. Für die Flächen 

im Plangebiet können Kampfmittelrückstände im Boden nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Die Bauherren werden durch Hinweis im Bebauungsplan über diese Umstände sowie über Verhal-

tensmaßregeln bei Auffinden von Kampfmitteln oder bei der Durchführung von Erdarbeiten mit erheb-

lichen mechanischen Belastungen informiert. 

14 Belange der Wasserwirtschaft 

Entlang der nordwestlichen Plangebietsgrenze verläuft der „Viergartengraben“. Hierbei handelt es sich 

um ein Gewässer gemäß den Wassergesetzen. 

 

Gemäß § 31 (4) des Wassergesetztes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG 

-) ist der Gewässerrandstreifen im Innenbereich nach §§ 30, 34 des Baugesetzbuches 5 Meter breit. 

Er soll u.a. der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktion des Gewässers dienen. 

 

Die Errichtung von Anlagen (z.B. Gebäude, Zäune, etc.) innerhalb dieses Randstreifens bedürfen der 

wasserrechtlichen Genehmigung gemäß § 22 LWG der zuständigen Unteren Wasserbehörde des 

Kreises Kleve. 

15 Hochwassergefährdung 

Im Rahmen der Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie wurde der Rhein als Gewäs-

ser mit signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiet) bewertet. Die vom Ministerium für Klimaschutz, 

Umwelt , Landwirtschaft , Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen im Internet 

unter www.flussgebiete.nrw.de veröffentlichten Hochwassergefahrenkarten informieren darüber, dass 

bis auf die Hochlagen im Ortsteil Elten nahezu der gesamte Stadtbereich von Emmerich am Rhein 

potentiell hochwassergefährdet ist.  

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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Der technische Hochwasserschutz in Form der bestehenden Deiche und sonstiger Hochwasser-

schutzanlagen längs des gesamten Rheinverlaufes verhindert bis zum festgesetzten Bemessungs-

hochwasser die Überschwemmung der durch ihn gegen den Rhein abgegrenzten Bereiche. Ein abso-

luter Schutz gegen Hochwassereinwirkungen auf die Hinterlandbereiche kann hierdurch jedoch nicht 

gewährleistet werden. 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem festgesetzten Überschwemmungsbereich im Sinne des § 

76 WHG. Das grundsätzliche Planungsverbot bzgl. der Ausweisung neuer Baugebiete nach § 78 Abs. 

1 WHG greift deshalb nicht. 

Die Belange des Hochwasserschutzes sind im vorliegenden Bauleitplanverfahren im Rahmen der 

Abwägung zu berücksichtigen. 

Das Plangebiet liegt vollständig im potentiellen Überschwemmungsgebiet bei HQextrem (Extremhoch-

wasserereignis) und wäre im Fall extremen Hochwassers Überschwemmungshöhen von 2 bis 4 m 

ausgesetzt. Es handelt sich um ein durch Hochwasserschutzeinrichtungen geschütztes Gebiet, das 

auch bei den Szenarien HQ100 und HQhäufig bei Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen überflu-

tet werden könnte. 

Die Darstellung des Hochwasserrisikos ist nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen worden. 

Die Darstellung wurde aus der Hochwassergefahrenkarte Rhein gem. EG-

Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie übernommen. 

Zur Vermeidung von Schäden soll in der Bauleitplanung nach Möglichkeit sichergestellt werden, dass 

die Nutzungen im Plangebiet an die nachteiligen Folgen von Hochwasser für Menschen, Umwelt und 

Sachwerte angepasst sind. Neben Informationen über die hochwasserbedingten Risiken könnten da-

bei grundsätzlich im Bebauungsplan planungsrechtliche Festsetzungen in Frage kommen. 

Eine Flächenvorsorge mit dem Ziel, möglichst kein Bauland in hochwassergefährdeten Bereichen aus-

zuweisen, ist für die städtebauliche Entwicklung im Emmericher Stadtbereich kontraproduktiv, da bis 

auf den Eltenberg keine weiteren nennenswerten Erhebungen aus der ansonsten ebenen Topografie 

herausragen und etwa 75 % der hinter den Hochwasserschutzeinrichtungen liegenden Bereiche den 

Hochwasserrisikogebieten zuzurechnen sind. Ein Verzicht auf die beabsichtigte Bebauung des Plan-

gebietes ist aufgrund des Planungsgrundsatzes der Nachverdichtung an dieser Stelle städtebaulich 

nicht zu begründen. 

Eine Minderung hochwasserbedingter Schäden kann auch durch eine hochwasserangepasste Bau-

weise erzielt werden. Soweit eine solche Bauweise nach Art und Funktion des jeweiligen Vorhabens 

technisch möglich und wirtschaftlich darstellbar ist, soll in den Hochwasserrisikogebieten die hochwas-

serangepasste Bauweise umgesetzt werden. Gemäß den Ausführungen in der „Hochwasserschutzfi-

bel“ 5 folgt eine solche Bauweise folgenden Strategien: 

a) Ausweichen  

durch räumliche Meidung von hochwassergefährdeten Flächen oder bauliches Höherlegen 

von hochwertigen Gebäudeteilen. 

                                                      
5 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: „Hochwasserschutzfibel, Objektschutz und bauliche Vorsor-

ge“, August 2016 
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Wie zuvor ausgeführt, würde die grundsätzliche Meidung hochwassergefährdeter Freiflächen 

in Emmerich auf einen faktischen Ausschluss der gebotenen städtebaulichen Nachverdichtung 

hinauslaufen. 

Im Rahmen der vorliegenden Planung zur planungsrechtlichen Vorbereitung einer einge-

schossigen Wohnbebauung könnten hochwertige Gebäudeteile allenfalls in den Dachraum 

ausweichen, während das Erdgeschosses untergeordneten Nutzungen (z.B. Garagen), die ein 

Freiräumen der Räumlichkeiten ermöglichen würden, vorbehalten bliebe. Eine solche Bauform 

wäre zwar nicht unvorstellbar, würde aber nicht mit den Ansprüchen an eine normale einge-

schossige Einfamilienhausbebauung in ebenem Gelände in Einklang stehen und liefe auf eine 

Gebäudehöhenentwicklung hinaus, die der beabsichtigten städtebaulichen Anpassung an die 

umgebenden Bebauungsstrukturen widersprechen würde. 

b) Widerstehen 

durch technische Schutzanlagen, die Hochwasser von Gebäuden fernhalten, bzw. ein Eindrin-

gen von Wasser verhindern  

Solche Einrichtungen sind vor Errichtung der neuen Hochwasserschutzanlage an der Rhein-

promenade an den dortigen Gebäuden anzutreffen gewesen, da seinerzeit die Hochwasser-

schutzlinie durch die zum Rhein orientierten Hausfassaden gebildet wurde. Allerdings weisen 

sämtliche betroffenen Gebäude eine Hochparterrelage auf, wobei die Fensteröffnungen der 

jeweiligen Erdgeschosse nicht vom Hochwasser erfasst wurden.  

Für das Plangebiet ist demgegenüber eine höhere Überflutungshöhe im Hochwasserfall 

HQextrem angegeben, die neben dem Erdgeschoss auch den darüber liegenden Dachraum 

teilweise miterfassen könnte, so dass im Prinzip eine Abschottung aller in diesem Wasser-

stand liegenden Wandöffnungen erforderlich wäre. Dies würde die Einsatzmöglichkeit techni-

scher Abschottungsvorrichtungen an ihre Grenzen bringen. 

c) Anpassen 

durch Nachgeben gegenüber dem Eindringen von Wasser 

Zur Minderung von Sachschäden kann sich diese Anpassungsstrategie nur auf die Flutung 

von Räumen minderer Nutzung wie z.B. leergeräumten Kellerräumen o.ä. beschränken. Die 

mit der Planung vorbereitete Bebauungs- und Nutzungsstruktur wird sich im Hochwasserfall 

nicht für ein Ausräumen des gesamten Hausstandes eignen.  

Hinsichtlich der Frage, mit welchen baulichen und technischen Vorkehrungen den potentiellen Hoch-

wassergefahren im Plangebiet begegnet werden soll, belässt das Gesetz der Eigenvorsorge des Bau-

herrn einen erheblichen Spielraum, zumal der Begriff der hochwasserangepassten Bauweise weder 

gesetzlich noch in den Regelwerken definiert ist. 

Der Eintritt eines Hochwasserfalls durch Versagen der Schutzanlagen ist angesichts der in der jünge-

ren Vergangenheit erfolgten und anstehenden Sanierungsarbeiten an den Banndeichen und sonstigen 

Hochwasserschutzeinrichtungen im Emmericher Stadtgebiet in der Zukunft als wenig wahrscheinlich 

zu betrachten. Für den Fall extremen Hochwassers erscheint die angegebene Überflutungshöhe hy-

pothetisch zu sein, da sie sich allein von der Höhe der Überflutungsschwelle ableitet. Dabei wird impli-

ziert, das Stadtgebiet werde wie eine Badewanne volllaufen, was die Tatsache außer Acht lässt, dass 
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mangels topografischer Sperren in den angrenzenden Gebieten ein Ablauf in Richtung Norden ins 

niederländische Staatsgebiet hinein stattfinden würde. Darüber hinaus würde sich ein Extremhoch-

wasser nicht erst kurz vor Emmerich aufbauen, da in diesem Bereich keine wesentlichen weiteren 

Zuflussmengen durch Nebenflüsse eingetragen werden. Von daher müsste bei Extremhochwasser 

auch bereits in den oberliegenden Rheinabschnitten eine Überflutung der dortigen auf HQ100 ausge-

legten Hochwasserschutzanlagen verursachen mit der Folge eines Absinkens des Rheinpegels im 

Unterlauf.  

Der Hochwasserfall HQextrem würde keine punktuelle Überflutung bestehender Hochwasserschutz-

anlagen bedeuten, sondern diese würde sich über einen Abschnitt größerer Länge erstrecken. Dabei 

entsteht kein Wasserstau, der sich mit erheblichen Fließgeschwindigkeiten auflösen würde, so dass 

ein Unterspülen von Gebäuden im Hochwasserrisikogebiet nicht zu befürchten sein dürfte. Infolge 

eines ausreichenden zeitlichen Vorlaufes der Wasserstandsmeldungen im Hochwasserfall kann eine 

Evakuierung frühzeitig vorbereitet werden und den Schutz von Leben und Gesundheit gewährleisten. 

Im Übrigen entbindet die Planung die betroffenen Eigentümer nicht von der Pflicht einer privaten Ei-

genvorsorge. 

Der Bebauungsplan H 14/3, 1. Änderung, kann daher nur seiner Informationspflicht an die zukünftigen 

Bauherren nachkommen, indem er auf das bestehende Risiko einer potentiellen Überschwemmungs-

möglichkeit hinweist. Hierzu wird in den Bebauungsplan ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 

Jedem Bauherrn obliegt letztlich selbst die Entscheidung, ob er sich diesem Risiko aussetzen möchte. 

16 Starkregenabfluss 

Die Stadt Emmerich am Rhein hat im Jahr 2014 eine Fließweganalyse6 für den Fall von Starkregener-

eignissen erarbeiten lassen. Das Plangebiet gehört nicht zu den insgesamt fünf Bereichen im Stadtge-

biet, für die Überstau- und Überflutungsrisiken ermittelt wurden und die deshalb einer detaillierten Be-

trachtung unterzogen wurden. Gemäß der Darstellung der Fließwege wird der Änderungsbereich von 

zwei Fließwegen des Niederschlagswassers erfasst. Sie beeinträchtigen die grundsätzliche Bebaubar-

keit des Planbereiches zwar nicht, sollten im Zuge der Genehmigungsplanung für die einzelnen Neu-

bauten jedoch berücksichtigt werden. 

14 Klimaschutz und Klimaanpassung 

14.1 Klimaschutz 

Die Stadt Emmerich hat ein Klimaschutzkonzept7 beschlossen. Dieses zeigt auf, welche Projekte und 

Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können. Für die Fläche des vorlie-

genden Bebauungsplans finden sich keine speziellen Ziele in dem Konzept. 

Grundsätzlich gilt, dass eine Nachverdichtung innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

der Siedlungsausdehnung in den Außenbereich vorzuziehen ist. Diesem Leitbild folgt die vorliegende 

Bebauungsplanänderung. 

                                                      
6 Dr. Pecher AG: Stadtgebietsweite Fließweganalyse und Aufbau eines gekoppelten Kanalnetz-Oberflächenabflussmodells mit dem 

Programmsystem DYNA-GeoCPM für fünf ausgewählte oberflächliche Überflutungsbereiche in Emmerich am Rhein, Erkrath 2014 

7 Stadt Emmerich am Rhein: Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Emmerich am Rhein, Juni 2013 
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Regionalklimatisch gesehen befindet sich das Plangebiet im Klimabezirk der niederrheinischen Tief-

ebene mit maritimem Einfluss. Das Wetter ist geprägt durch vorherrschende West- und Südwestwin-

de, relativ milde Winter (Durchschnittstemperatur Januar 1,5 - 2°C) und gemäßigte Sommer (Durch-

schnittstemperatur  Juli 17 - 18 ° C). Die mittlere Jahrestemperatur beträgt zwischen 9 und 10 ° C, die 

mittlere Niederschlagsmenge 700 bis 750 mm/qm. Eine detaillierte klimatische Untersuchung für das 

Stadtgebiet existiert nicht. 

Entscheidend für die Schadstofffilterung, die Frischluftbildung und den Luftaustausch des Gebietes 

sind lokal-klimatische Faktoren wie Lage, Relief und Vegetation. Infolge seiner geringen Flächengröße 

besitzt das Plangebiet kleinklimatisch gesehen nur eine geringe Bedeutung. Darüber hinaus bereitet 

die Planung keine großflächige zusätzliche Bebauung vor. Insofern sind durch die Planaufstellung 

keine signifikanten klimatischen Veränderungen in der unmittelbaren Umgebung zu erwarten.  

Aufgrund des geringen Umfanges hinzukommender Bebauung wird sich das Verkehrsaufkommen in 

der Umgebung nicht spürbar erhöhen. 

Da mit dem Bebauungsplan nur eine geringfügige Nachverdichtung des bestehenden Siedlungsberei-

ches beabsichtigt ist und insofern keine Neubebauung in einem solchen Umfang entstehen wird, dass 

sich die bestehenden Siedlungsverhältnisse in relevanter Weise verändern, wird der Energieverbrauch 

und damit einhergehend der CO2-Ausstoß nicht wesentlich ansteigen. Für die Neubauten im Plange-

biet wird zur Minderung des Energiebedarfes empfohlen, die im Folgenden aufgeführten planerischen 

Grundsätze zu berücksichtigen: 

 kompakte Baukörperausführung, um die Wärmeverluste gering zu halten 

 Ausrichtung der Gebäude- und Dachflächenhauptseite nach Süden, um die Nutzungsmög-
lichkeiten der Solarenergie zu optimieren 

 geeigneter Sonnenschutz an der südlichen Gebäudeaußenseite vor Überhitzung im Som-
mer 

 Erzeugung von Wärmeenergie über regenerative Energieträger.  

14.2 Klimaanpassung 

Die begonnenen Klimaveränderungen äußern sich insbesondere in der zunehmenden Erwärmung 

sowie in vermehrten Starkregen- und Sturmereignissen. Den Folgen der Klimaveränderung kann städ-

tebaulich insbesondere entgegengewirkt werden durch 

 Minimierung von versiegelten Bereichen  

 Verzögerung des Spitzenabflusses 

 Maßnahmen zur Verringerung der Wärmeabstrahlung (z.B. helle Baumaterialien und Ober-
flächengestaltung, Verschattung versiegelter Flächen, Bepflanzung von Dächern) 

Die Stadt Emmerich hat ein Klimaanpassungskonzept8 beschlossen. Dieses enthält im Analyseteil 

neben einer Nutzungskarte, einer Hitzebelastungskarte und einer Infrarotkarte auch eine Klimatopkar-

te. Laut dieser Karte befindet sich das Plangebiet des Bebauungsplans im Parkklimatop. In der „Hand-

lungskarte Klimaanpassung Emmerich“ wird die Fläche der Zone 2 „Gebiete, die im Zukunftsszenario 

                                                      
8 Geographisches Institut der Ruhr-Universität Bochum: Klimaanpassungskonzept der Stadt Emmerich am Rhein, Bochum, 2016 
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2051-2060 durch eine Ausweitung der Hitzebelastung betroffen sein werden“ und dort dem Typ A 

„keine Wohnbevölkerung bis zu einer durchschnittlichen Bevölkerungsdichte im Bereich der neuen 

Hitzeinsel“ zugeordnet. 

Als mögliche Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel wird für diesen Gebietstyp ausgeführt, 

dass „die Anpassungsmaßnahmen der Zone 1 […] auch im Bereich der Zone 2 zur Anwendung kom-

men“ sollten, „auch wenn die Hitzebelastung momentan noch geringer einzustufen ist“ (Klimaanpas-

sungskonzept, S. 42). Genannt werden etwa Standortwechsel und die Vermeidung von besonnten 

Standorten. 

Das Ziel, die Aufenthaltsqualität durch Verringerung der Hitzeentwicklung am Tag zu steigern, könne 

durch folgende Maßnahmen gefördert werden: 

- Beschattung durch Vegetation und Bauelemente (z. B. Pergola, Arkaden) 

- Kühleffekte der Verdunstung nutzen (offene Wasserflächen, Begrünung) 

17 Bodenordnende Maßnahmen 

Bodenordnende Maßnahmen sind im Rahmen der Änderung des Bebauungsplans nicht erforderlich. 

Die neu zu bebauenden Grundstücke befinden sich im Besitz des Bauherrn. 

18 Kosten 

Herstellungskosten für die Errichtung baulicher Anlagen oder öffentlicher Erschließungsflächen fallen 

für die Stadt Emmerich am Rhein nicht an. 
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1 Einleitung 

Die Stadt Emmerich am Rhein plant, ein Verfahren zur 1. Änderung des Be-
bauungsplans H 14/3 „Kley’sche Straße“ im Ortsteil Hüthum durchzuführen. 

Auslöser für die Bebauungsplanänderung ist eine konkrete Bebauungsabsicht 
des Eigentümers für den nordöstlichen Teil des Änderungsbereichs, die sich 
nach dem gültigen Bebauungsplan nicht realisieren lässt. Der rechtskräftige 
Bebauungsplan enthält zwar für die betreffende Fläche eine Wohnge-
bietsfestsetzung mit überbaubaren Grundstücksflächen, aber nicht in dem be-
antragten Zuschnitt. Eine Überfahrt über den im Westen verlaufenden Graben, 
die im Bebauungsplan mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert ist, 
soll auf die Nordseite des Grundstückes gelegt werden. In diesem Bereich sol-
len auch die Baugrenzen geändert werden, um die Bebauung mit zwei Bunga-
lows zu ermöglichen. 

Auf dem geplanten großen Grundstück im östlichen Planbereich soll ein Wohn-
haus entstehen, das nach der derzeitigen Bebauungsplanfestsetzung im Osten 
über die festgesetzte Baugrenze hinausragt. Diese Baugrenze soll im Zuge der 
vorliegenden Änderungsplanung geändert und bis auf 6 m an das Nachbar-
grundstück verschoben werden. Eine zusätzliche Verdichtung der Bebauung 
entsteht durch die Änderungsplanung nicht. 

Die StadtUmBau Ingenieurgesellschaft, Kevelaer wurde beauftragt, in einer Ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung festzustellen, ob durch den geplanten Eingriff pla-
nungsrelevante Arten betroffen sein und Verbotstatbestände ausgelöst werden 
könnten. 

 

Abbildung 1: Lage des Änderungsbereichs (rot markiert) 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan H14/3 „Kley’sche Straße“, 1. Ä., 
Stadt Emmerich am Rhein 

 

                                                                                                                                                                                                 

          

2 

2 Rechtliche Grundlagen 

Im Rahmen dieses Planvorhabens sind die Belange des Artenschutzes im Sin-
ne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu berücksichtigen.  

Aus den unmittelbar geltenden Regelungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. 
§§ 44 Abs. 5 und 6 und § 45 Abs. 7 BNatSchG ergibt sich die Notwendigkeit der 
Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von Planungsverfah-
ren oder bei der Zulassung von Vorhaben. Damit sind die entsprechenden Ar-
tenschutzbestimmungen der FFH-RL und der V-RL in nationales Recht umge-
setzt worden. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestimmungen 
sind §§ 69ff BNatSchG zu beachten. 

Der Prüfumfang einer Artenschutzprüfung beschränkt sich auf die europäisch 
geschützten FFH-Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten. Die natio-
nal besonders geschützten Arten sind nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 Satz 5 
BNatschG von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt und werden wie 
alle übrigen Arten grundsätzlich nur im Rahmen der Eingriffsregelung behan-
delt. 

Das Landesamt für Natur, Umwelt, und Verbraucherschutz NRW (LANUV) hat 
für Nordrhein-Westfalen eine naturschutzfachliche Auswahl derjenigen Arten 
getroffen, die bei der Artenschutzrechtlichen Prüfung im Sinne einer Art-für-Art-
Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Diese Arten werden in NRW planungs-
relevante Arten genannt.  

Sofern in einem Untersuchungsraum diese planungsrelevanten Arten vorkom-
men und durch ein genehmigungspflichtiges Vorhaben eine Verletzung der 
Schädigungs- bzw. Störungsverbote des Bundesnaturschutzgesetzes zu erwar-
ten ist oder erfolgt, ist eine Einzelprüfung der betroffenen Arten durchzuführen. 
Es ist zu prüfen, ob Verbotstatbestände vom geplanten Vorhaben ausgehen 
können. 

In Nordrhein-Westfalen unterliegen derzeit 184 Tier- und Pflanzenarten der 
Verpflichtung einer artbezogenen Einzelprüfung. Die größte Artengruppe wird 
hierbei mit 128 Arten von den Vögeln eingenommen, Säugetiere sind mit der-
zeit 25 Arten, die Gruppe der Amphibien und Reptilien ist mit 13 Arten vertreten. 
Von den über 30.000 wirbellosen Tierarten gelten lediglich 12 Arten als pla-
nungsrelevant; die Anzahl der Farn- und Blütenpflanzen ist im Verhältnis zu 
ihrem Gesamtartenbestand in Nordrhein-Westfalen mit nur 6 planungsrelevan-
ten Arten relativ gering. 

 

3 Planungsvorgaben 

Landschaftsplan 

Das Eingriffsgebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines Landschaftsplans. 
 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan H14/3 „Kley’sche Straße“, 1. Ä., 
Stadt Emmerich am Rhein 

 

                                                                                                                                                                                                 

          

3 

Vorgaben des Naturschutzrechts 

Naturschutzgebiete oder geschützte Objekte im Sinne des nationalen Natur-
schutzrechts existieren im Plangebiet nicht. Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete1 liegen im Plangebiet oder 
seinem Umfeld ebenso wenig vor wie ein Lebensraumtyp nach der Fauna-
Flora-Habitatrichtlinie2 (FFH-Richtlinie). 

 

4 Artenschutzrechtliche Prüfung 

4.1 Beschreibung des Untersuchungsgebiets und seiner Umgebung 

Das Plangebiet ist rund 7.140 m² groß und befindet sich im Westen des Em-
mericher Stadtgebiets im Ortsteil Hüthum. Es umfasst die Flurstücke 199, 314, 
673, 680 und 686 (tlw.) in der Flur 14 der Gemarkung Hüthum. Das Untersu-
chungsgebiet wird begrenzt durch die Kley’sche Straße im Nordwesten, das 
umzäunte Gelände der Grundschule von Hüthum im Nordosten, im Südosten 
durch Wohnbebauung der Flurstücke 739 bis 746 (Fl. 14 sowie durch die Stra-
ße „An der Laak“ im Südwesten. 

Derzeit handelt es sich bei der Eingriffsfläche um ein bereits teilweise geräum-
tes Baufeld, der südliche Teil stellt eine mit Gräsern und Hochstauden sowie 
einigen verbliebenen Einzelbäumen, insbesondere Tannen bestandene Brache 
dar. Im Eingriffsbereich finden sich noch einzelne Fundamente der vormals vor-
handenen Gewächshäuser sowie ein gemauerter Kamin. Der offene Rohboden 
im nördlichen Teilbereich wurde stellenweise bereits aufgeschoben.  

Südlich an die Eingriffsfläche grenzen die verbliebenen Gebäude und Betriebs-
flächen der aufgegebenen Gärtnerei. Der Bereich wird durch einen Streifen aus 
Nadelgehölzen, Weiden und Gebüschen räumlich abgeschirmt. Zur Kley’schen 
Straße wird der Eingriffsbereich durch einen beidseitig von Baumreihen ge-
säumten Entwässerungsgraben getrennt. Im Norden grenzt der Änderungsbe-
reich an die Freiflächen eines Grundschulgeländes, während im Osten und 
Westen Wohnbebauung vorherrscht. Sowohl die Kley’sche Straße als auch der 
Stichweg zwischen Plangebiet und Schulgelände werden von Straßenbäumen 
gesäumt, ebenfalls finden sich in den umliegenden Gärten diverse Gehölze und 
Hecken. 

Das Umfeld des Änderungsbereichs ist geprägt von Wohnbebauung des Sied-
lungsbereiches von Hüthum, darüber hinaus schließt sich der landwirtschaftlich 

                                                     

1  Vogelschutz-Richtlinie - Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelar-
ten (79/409/EWG). - Amtsblätter der Europäischen Gemeinschaft Nr. l103/1 vom 25.04.1979 

2  FFH-Richtlinie - Richtlinie 92/43 EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräu-
me sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. - Amtsblätter der Europäischen Gemeinschaft Nr. L206/7 vom 
22.07.1992 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan H14/3 „Kley’sche Straße“, 1. Ä., 
Stadt Emmerich am Rhein 

 

                                                                                                                                                                                                 

          

4 

genutzte Außenbereich an, darunter sowohl Intensiväcker, als auch Grünland. 
Im Nordosten, rund 100 m entfernt, verläuft die Bundesstraße B8, in rund 260 m 
eine Schienentrasse.  

4.2 Vorprüfung der Wirkfaktoren 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die bei der Realisierung eines 
Bauvorhabens zu einer Beeinträchtigung von Tier- und Pflanzenarten führen 
können. 

Zu beachten sind bei der geplanten Eingriffsmaßnahme bau-, anlagen- und be-
triebsbedingte Wirkfaktoren. Es ist zu prüfen, ob diese Wirkfaktoren dazu führen 
können, dass Exemplare einer europäisch geschützten Art erheblich gestört, 
verletzt oder getötet werden. Darüber hinaus wird geprüft, ob die Wirkfaktoren 
so gravierend sind, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten nachhaltig beeinträchtigt werden. Zu berücksichtigen ist dabei auf-
grund der Habitatausprägung und Nutzung lediglich der Änderungsbereich 
selbst sowie die unmittelbar angrenzenden Grundstücke. 

Baubedingte Wirkfaktoren: 

 Während der Baufeldräumung und durch den weiteren Einsatz von Ma-
schinen und Baufahrzeugen kann es zur Tötung wild lebender Tiere 
kommen.  

 Mit der Baumaßnahme treten in der Regel temporäre Lärmemissionen 
durch den Baustellenverkehr sowie durch Baugeräte auf. Je nach Inten-
sität kann diese Lärmbelastung zur Vergrämung einzelner Arten führen. 
Außerdem können durch Lärm- und Lichtimmissionen wild lebende Tiere 
bei ihrer Fortpflanzung erheblich gestört werden. 

 Durch den Einsatz von Maschinen und Baufahrzeugen sowie im Zuge 
der Baufeldvorbereitung kann es zur Zerstörung und zum Verlust von 
Lebensstätten bodenbrütender Vogelarten kommen. 

 Die Durchführung der Baumaßnahme hat in der Regel eine verstärkte 
menschliche Anwesenheit im Baugebiet zur Folge, was von den meisten 
wild lebenden Tieren als Störung empfunden und zur dauerhaften Ver-
treibung aus dem Gebiet führen kann. 

Anlagenbedingte Wirkfaktoren: 

 Die Umsetzung baulicher Maßnahmen hat in der Regel eine Verände-
rung der ehemals vorhandenen Nutzungs- und Biotopstrukturen in einem 
Baugebiet zur Folge. Diese Veränderungen können neben der direkten 
Zerstörung von Biotopstrukturen zu einer dauerhaften Zerstörung geeig-
neter Lebensräume betroffener Tier- und Pflanzenarten führen, die dann 
nicht mehr oder nur eingeschränkt genutzt werden können. 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan H14/3 „Kley’sche Straße“, 1. Ä., 
Stadt Emmerich am Rhein 

 

                                                                                                                                                                                                 

          

5 

 Visuelle Störungen durch das Vorhandensein neuer Vertikalstrukturen 
(Gebäude) als Sichthindernisse für im Offenland brütende Vogelarten 
können zu einer Entwertung der Bruthabitate führen. 

 Künstliches Licht wirkt in der Regel durch einen relativ hohen UV-Anteil 
im Lichtspektrum auf viele nachtaktive Insekten besonders anziehend. 
Hierdurch besteht die Gefahr der direkten Verbrennung an den Leuch-
tenbauteilen oder dem Eindringen in das Leuchtengehäuse, was eben-
falls zum Tode der Tiere führen kann. 

 Veränderungen der Geländemorphologie können zu Veränderungen des 
Grundwasserkörpers und des Abflussverhaltens von Niederschlagswas-
ser (ins Grundwasser, in Oberflächengewässer) führen. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

 Durch die Bebauung der Planfläche kommt es infolge von diversen Vor-
gängen wie z. B. Beleuchtung, Bewegung und Personengeräuschen zu 
Licht- und Lärmimmissionen, die zu Störungen führen können.  

 Auftreten einer Störwirkung durch Nutzung von Freiflächen im Umfeld 
neu entstandener Wohngebiete durch Freizeit- und Erholungssuchende 
(z.B. Spaziergänger, freilaufende Hunde, Radfahrer). 

 Neu entstandene oder stärker frequentierte Straßen können zu erhöhter 
Mortalität durch Tierkollisionen führen. 

 Mit der Realisierung des Bauprojekts geht der bereits bestehende Kraft-
fahrzeugverkehr weiter, was für wild lebende Tiere auch weiterhin zu ne-
gativen visuellen und akustischen Effekten führen wird. 

4.3 Methode 

Das Plangebiet wurde im Rahmen einer Habitatabschätzung begangen und die 
örtlichen Gegebenheiten im Hinblick auf artspezifische Verhaltensweisen und 
Lebensraumansprüche (Potenzial-Analyse) erfasst. Tierarten im Untersu-
chungsgebiet, insbesondere die Artengruppe Vögel, als Indikatoren für das Le-
bensraumpotential, wurde mittels Sichtbeobachtung und durch Lautäußerungen 
erfasst.  

Die nähere Umgebung wurde ebenfalls auf mögliche Neststandorte von Vögeln 
und Quartiere für Fledermäuse (Baumhöhlen/ -spalten, Gebäudespalten), Am-
phibien und Reptilien abgesucht. Während der Ortsbegehung wurde das ge-
samte Untersuchungsgebiet per Sichtkontrolle auf Strukturen abgesucht, die 
das potentielle Vorkommen von Fledermäusen und Reptilien im Untersu-
chungsgebiet wahrscheinlich erscheinen lassen. Vorhandene Gebäude, sofern 
zugänglich, wurden auf mögliche Hinweise auf Gebäudebrüter (Ni-
schen/Altnester, Kotspuren/Federn) untersucht. Gleichzeitig wurde das Unter-
suchungsgebiet als möglicher Landlebensraum von Amphibienarten abgegan-
gen.  
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Aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit ist während der Ortsbegehung ledig-
lich das Artenspektrum der Stand- und Strichvögel bzw. Wintergäste zu erwar-
ten. 

4.4 Ortsbesichtigung 

Am 03.12.2019 wurde eine erste Ortsbegehung des geplanten Eingriffsgebietes 
zur Abschätzung der im Änderungsbereich möglicherweise vorkommenden pla-
nungsrelevanten Arten durchgeführt. 

4.5 Ergebnisse Ortsbegehung 

Im Untersuchungsgebiet konnten während des Beobachtungszeitraumes insge-
samt 6 verschiedene Vogelarten nachgewiesen werden (s. Tabelle 1). Von den 
für den 1. und 3. Quadranten des Messtischblatts 4103 Emmerich (s. Tabelle 2) 
bislang nachgewiesenen Arten finden keine im Plangebiet größtenteils keinen 
adäquaten Lebensraum bzw. essentielle Biotoptsrukturen vor oder suchen den 
Bereich lediglich als Nahrungsgäste auf. 

 

Tabelle 1: Übersicht über die angetroffenen Vogelarten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name planungsrelevant 

Columba palumbus Ringeltaube nein 

Corvus corone  Rabenkrähe nein 

Pica pica Elster nein 

Erithacus rubecula Rotkehlchen nein 

Parus caeruleus Blaumeise nein 

Turdus merula Amsel nein 

 

4.5.1 Planungsrelevante Vogelarten 

Während der Ortsbegehung wurden keine als planungsrelevant eingestuften 
Vogelarten gesichtet.  

4.5.2 Nicht planungsrelevante Vogelarten 

Bei den weiteren angetroffenen Vogelarten handelt es sich um weit verbreitete 
Arten (z.B. Amsel, Ringeltaube) wie sie typischerweise in Siedlungen und sied-
lungsnahen Bereichen anzutreffen sind und werden als nicht planungsrelevant 
betrachtet. In NRW weit verbreitete Vogelarten (aber auch solche der Vorwarn-
liste) werden als nicht planungsrelevant eingestuft. Für diese gelten zwar auch 
die artenschutzrechtlichen Verbote und diese sind in der Eingriffsregelung zu 
berücksichtigen, sie sollen aber nach Empfehlung des LANUV NRW im Rah-



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan H14/3 „Kley’sche Straße“, 1. Ä., 
Stadt Emmerich am Rhein 

 

                                                                                                                                                                                                 

          

7 

men der Artenschutzrechtlichen Prüfung nicht artspezifisch gesondert betrach-
tet werden (Kiel 2015). Sie befinden sich derzeit in NRW in einem günstigen 
Erhaltungszustand und sind im Regelfall bei Planverfahren nicht von populati-
onsrelevanten Beeinträchtigungen bedroht (Kiel 2015). Auch sind grundsätzlich 
keine Beeinträchtigungen der ökologischen Funktion ihrer Lebensumstände zu 
erwarten (Kiel 2015) sowie keine lokal bedeutsamen Populationen im Untersu-
chungsraum bekannt.  

4.6 Auswertung des Fachinformationssystems 

Um eine einheitliche Bearbeitung der Artenschutzthematik zu ermöglichen, hat 
das Land Nordrhein-Westfalen alle relevanten Informationen zu den geschütz-
ten Arten im Fachinformationssystem (FIS) „Geschützte Arten in NRW“ aufbe-
reitet (Kiel 2015, Sudmann et al. 2016, Grüneberg et al. 2016). 

Die Erfassung der vor Ort angetroffenen Arten kann nicht vollständig sein, son-
dern liefert lediglich eine Momentaufnahme. Neben der über die Ortsbesichti-
gungen erfassten Arten, erfolgte eine Abfrage des Fachinformationssystems 
Nordrhein-Westfalens am 05.12.2019 für den 1. und 3. Quadranten der TK25 
4103 (Emmerich).   

Aus der Abfrage resultiert das in Tabelle 2 dargestellte Artenspektrum, reduziert 
um die Arten, die aufgrund ihrer Lebensweise und der vorliegenden Habitatbe-
dingungen im Plangebiet von vornherein auszuschließen sind (Europäischer 
Biber), insbesondere Offenlandarten (Feldlerche, Rebhuhn, Wachtelkönig, Wie-
senpieper, Feldschwirl, Schwarz- und Blaukehlchen) und Wasservögel (Eisvo-
gel, Löffelente, Krickente, Knäkente, Schnatterente, Tafelente, Graureiher, 
Kormoran, Wasserralle). Im Hinblick auf eine übersichtliche und systematisierte 
Prüfung möglicher Verbotstatbestände erfolgt eine Betrachtung der einzelnen 
Arten anhand von Tabelle 2. Diese enthält eine Auflistung aller artenschutz-
rechtlich relevanten Arten mit Bemerkungen hinsichtlich ihrer möglichen Betrof-
fenheit durch das Vorhaben. Die Artenliste wurde selektiert um die Lebens-
raumtypen Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, Säume, Hoch-
staudenfluren, Gärten, Parkanlagen und Siedlungsbrachen. 

Die Abfrage des Fundortkatasters des LANUV im FIS „@LINFOS“ am 
05.12.2019 erbrachte keine Nachweise planungsrelevanter Arten im Vorhaben-
bereich sowie den angrenzenden Flächen.  
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Tabelle 2: Planungsrelevante Arten im 1. und 3. Quadranten des Messtischblatt 
TK25 4103 (Emmerich). 
EHZ = Erhaltungszustand 

ATL = Atlantische Region 

 

G = günstig 

U = unzureichend 

S = schlecht 

 

 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Status 

EHZ 
in 

NRW 
(ATL) 

Bemerkung 

Fledermäuse 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 

Nachweis 
ab 2000 
vorhanden 

G↓ 

„Gebäudefledermaus“ in 
Siedlungs- und siedlungs-
nahen Bereichen. Keine 
Bestandsgebäude bzw. 
Gebäudequartiere betrof-
fen. Jagdgebiete offene bis 
halboffene Landschaften 
über Grünlandflächen mit 
randlichen Gehölzstruktu-
ren. Radius Jagdgebiet 
rund 3 km um Quartier. Ein-
zelne Männchen gelegent-
lich auch Quartiersnutzung 
von Baumhöhlen u. Nistkäs-
ten. Durchführung von 
Vermeidungsmaßnahmen. 
UG allenfalls Teilbereich 
eines pot. Jagdgebietes. 
Leitstrukturen und Außen-
bereichsflächen im Umfeld 
bleiben vollständig erhalten. 
Keine Betroffenheit. 

Nyctalus leisleri Kleinabendsegler 

Nachweis 
ab 2000 
vorhanden 

U 

Waldfledermaus, keine 
waldreiche strukturierte 
Landschaft mit hohem 
Baumhöhlenangebot, Jagd-
gebiet Lichtungen oder 
Grünland an Waldrändern 
im UG. Keine pot. Sommer-
quartiere in Baumhöhlen u. 
Gebäudespalten betroffen. 
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Fernstreckenwanderer, 
Winterquartiere außerhalb 
Deutschlands. Aktionsraum 
größer UG. Keine Betrof-
fenheit. 

Nyctalus noctula Abendsegler 

Nachweis 
ab 2000 
vorhanden 

G 

„Waldfledermaus“ in baum-
höhlen- und altholzreichen 
Waldgebieten. Keine pot. 
Quartiere unterholzreiche 
Laubwälder an Grünlandbe-
reichen u. entlang Waldrän-
dern, Gewässer u. Auen 
vorhanden. Siedlungsbra-
che und Gärten keinesfalls 
Vorzugshabitat, Außenbe-
reich von Hüthum bleibt 
unbeeinträchtigt. Keine 
Leitstrukturen von Verlust 
betroffen. Aktionsraum grö-
ßer UG. Keine Betroffen-
heit. 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 

Nachweis 
ab 2000 
vorhanden 

U↑ 

Kein pot. Lebensraum ge-
wässerreiche Waldgebiete 
sowie in baum- und 
strauchreichen Parkland-
schaften mit alten Baumbe-
ständen. Kein Verlust Spal-
tenquartiere an und in Ge-
bäuden, wie Fassadenver-
kleidungen, Fensterläden 
oder Mauerhohlräume bzw. 
Baumhöhlen und Nistkäs-
ten. Keine Betroffenheit. 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 

Nachweis 
ab 2000 
vorhanden 

G 

Siedlungsfledermaus, Kul-
turfolger; keine pot. Gebäu-
dequartiere von Vorhaben 
betroffen. Lebensraumpo-
tential bestehender Sied-
lungsbereich bleibt voll-
ständig erhalten. Möglich-
erweise von Verlust be-
troffene Einzelbäume größ-
tenteils ohne pot. als Som-
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merquartier geeignete 
Strukturen (geringer 
Stammdurchmesser ohne 
Spechthöhlen, fehlen groß-
flächig abstehender Borke 
o. Spalten), Durchführung 
von Vermeidungsmaßnah-
men. Gleichwertige tempo-
räre Ausweichmöglichkeiten 
für pot. Teilbereich eines 
Jagdgebiets bzw. Zwi-
schenquartier in Umgebung 
vorhanden. Keine Betrof-
fenheit. 

Vögel 

Accipiter gentilis Habicht 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

G↓ 

UG Siedlungsbereich, keine 
geeigneten Gehölze oder 
Horste vorhanden. Aktions-
raum/ Nahrungshabitat grö-
ßer UG. Allenfalls Nah-
rungsgast im Umfeld. Keine 
Betroffenheit. 

Accipiter nisus Sperber 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

G 

UG im Siedlungsbereich, 
Fläche kleiner Aktionsraum. 
Keine geschlossenen Ge-
hölze vorhanden, keine pot 
Niststätten (Hors-
te/Altnester) in Nadelbäu-
men im Plangebiet festge-
stellt. Kein potentieller Teil-
bereich eines Nahrungsha-
bitats wie Waldränder, 
baum- heckenreiche Kultur-
landschaft; Reviertreu. Kei-
ne Betroffenheit. 

Anthus trivialis Baumpieper 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

U 

UG Siedlungsbereich sowie 
Gärten und Baufeld, kein 
Lebensraum sonnige Wald-
ränder, Lichtungen, Kahl-
schläge, junge Aufforstun-
gen, lichte Wälder sowie 
Heide- und Moorgebiete, 
Grünländer und Brachen 
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mit einzelnen Bäumen He-
cken und Feldgehölzen 
sowie strukturreicher 
Strauchschicht. Bodenbrü-
ter. Keine Betroffenheit. 

Asio otus  Waldohreule  

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

U 

Keine Altnester/Horste an-
derer Arten in Gehölzen mit 
Schutz von Nadelbäumen 
festgestellt. Keine Hinweise 
auf Nutzung der vorhande-
nen Nadelbäume als Ruhe-
stätte wie Kotspuren oder 
Gewölle. Nahrungshabitat 
alle Offenland-Habitattypen, 
Aktionsraum größer UG. 
Allenfalls Nahrungs-/ Win-
tergast, ausreichend Aus-
weichmöglichkeiten an Ko-
niferen im direkten Umfeld. 
Keine Betroffenheit. 

Athene noctua Steinkauz 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden  

G↓ 

Keine Höhlenbrutplätze an 
Obst-Kopfbäumen/ Gebäu-
denischen vorhanden. UG 
Siedlungsbereich. Kein 
Nahrungshabitat mit offe-
nem, kurzgrasigen Grün-
land und Sitzwarten. Stand-
orttreu. Keine Betroffenheit.  

Buteo buteo Mäusebussard 

Nachweis 
‚Brutvor-
kommen‘ 
ab 2000 
vorhanden 

G 

UG Siedlungsbereich. Kei-
ne Horste in Gehölzen in 
Waldrandnähe vorhanden. 
Nahrungshabitat Offenland-
Habitattypen, Aktionsraum 
größer UG. Keine Betrof-
fenheit. 

Carduelis cannabina Bluthänfling 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

unbek. 

UG keine offene bis halbof-
fene, heckenreiche Agrar-
landschaft, Heide-, ver-
buschte Ödlandflächen. 
Eingriffsfläche größtenteils 
Baufeld keinesfalls Vor-
zugshabitat. Ausweichhabi-
tate Gärten im Umfeld so-
wie landwirtschaftlich ge-
nutzter Außenbereich blei-

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102978
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102978
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ben unbeeinträchtigt und 
stehen als temporäre, hö-
herwertige Ausweichmög-
lichkeiten zur Verfügung. 
Keine Betroffenheit. 

Ciconia ciconia Weißstorch 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

G 

UG keine halboffene bäuer-
liche Kulturlandschaft, 
feuchte Flussniederungen, 
Auen, feuchte Grünlandflä-
chen. Keine Brutplätze im 
UG vorhanden. Keine Be-
troffenheit. 

Corvus frugilegus Saatkrähe 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

G 

Kulturfolger, keine Nester(-
kolonien) vorhanden, keine 
größeren Gehölze von Vor-
haben betroffen. Bekannte 
Kolonien im Bereich Em-
merich Ortskern. Sehr ge-
ringe Flächengröße inner-
halb Siedlungsbereich, pot. 
Nahrungshabitat landwirt-
schaftlich genutzter Außen-
bereich bleibt unbeeinträch-
tigt. Keine Betroffenheit. 

Coturnix coturnix Wachtel 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

U 

Offenlandart, UG Sied-
lungsbereich. Bodenbrüter. 
Fläche keine gehölzarme 
Kulturlandschaft mit ausge-
dehnten Ackerflächen, Fel-
dern, Wiesen, Brachflä-
chen, lichtem Grünland mit 
ausreichend Sämereien. 
Keine Betroffenheit. 

Cuculus canorus Kuckuck 

Nachweis 
‚Brutvor-
kommen‘ 
ab 2000 
vorhanden 

U↓ 

UG keine Parklandschaften, 
Heide-, Moorgebiete, lichte 
Wälder, Siedlungsränder. 
Lebensraumpotential Wirts-
vögel der Siedlungsberei-
che und Gärten im Umfeld 
bleibt erhalten. Keine Be-
troffenheit. 

Delichon urbica Mehlschwalbe 

Nachweis 
‚Brutvor-
kommen‘ 

U 

Keine Altnester im Umfeld 
vorhanden, keine Gebäude 
betroffen. Nahrungshabitat/ 
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ab 2000 
vorhanden 

Luftraum steht nach Eingriff 
weiter zur Verfügung. Keine 
Betroffenheit. 

Dryobates minor Kleinspecht 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

U 

Kein lichter Laub-Mischwald 
m. hohem Totholzanteil u. 
Höhlenangebot. Aktions-
raum größer UG. Keine 
Betroffenheit. 

Dryocopus martius Schwarzspecht 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

G 

Keine hohen, freien Stäm-
me mit BHD>35cm (insb. 
Buche); kein Nadel-
Mischwald mit hohem Alt-
/Totholzanteil. Aktionsraum 
größer UG. Keine Betrof-
fenheit. 

Falco peregrinus Wanderfalke 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

G 

Keine Brutmöglichkeiten 
Gebäudenischen/ Altnester 
vorhanden. Nahrungshabi-
tat größer UG. Allenfalls 
Nahrungsgast. Keine Be-
troffenheit. 

Falco tinnunculus Turmfalke 

Nachweis 
‚Brutvor-
kommen‘ 
ab 2000 
vorhanden 

G 

Keine pot. Gebäudequartie-
re von Vorhaben betroffen. 
Nahrungshabitat Vielzahl 
Offenland-Habitattypen u. 
Siedlungsbereiche. Aktions-
raum größer UG. Allenfalls 
Nahrungsgast. Keine Be-
troffenheit. 

Hirundo rustica Rauchschwalbe 

Nachweis 
‚Brutvor-
kommen‘ 
ab 2000 
vorhanden 

U 

Keine Neststandorte betrof-
fen. UG Siedlungsbereich 
ohne landwirtschaftliche 
Gebäude. Als Luftjäger 
steht die Fläche als Nah-
rungshabitat auch nach 
dem Eingriff zur Verfügung. 
Keine Betroffenheit. 

Luscinia megarhyn-

chos Nachtigall 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

G 

Keine unterholzreichen 
Laubwälder, gewässernahe, 
gebüschreiche Waldränder. 
Gebüsch/Sträucher inner-
halb Siedlungsbereich/ Bau-
fläche keinesfalls Vorzugs-
habitat. Keine Betroffenheit. 
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Passer montanus Feldsperling 

Nachweis 
‚Brutvor-
kommen‘ 
ab 2000 
vorhanden 

U 

UG Siedlungsbereich. Ort-
streu, keine Ruhestätten in 
Gärten und an umliegenden 
Gebäuden festgestellt. Akti-
onsraum größer UG, allen-
falls Nahrungsgast. Ländli-
ches Umfeld außerhalb UG 
bleibt erhalten. Keine Be-
troffenheit. 

Pernis apivorus Wespenbussard 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

U 

Kein Nisthabitat Gehölze, 
Waldränder mit alten Laub-
bäumen, reich strukturierte 
Landschaft mit feuchten 
Laub-Mischwäldern. Breites 
Spektrum Nahrungshabitate 
mit staatenbildenden Insek-
ten, allenfalls Nahrungs-
gast. Keine Betroffenheit. 

Phoenicurus phoeni-

curus  Gartenrotschwanz  

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

U 

Höhlenbrüter in lichten Alt-
holzbeständen, Wäldern, 
Waldränder, Lichtungen, 
Gärten, Parks, Friedhöfen. 
Umfeld UG gewisses Le-
bensraumpotential Gärten 
im Siedlungsbereich. Re-
viertreu Eingriffsfläche mit 
frischem Baufeld aus Roh-
boden und dicht bewachse-
ner Brache jedoch keines-
falls essentielles Nahrungs-
habitat wie kurzwüchsige, 
spärliche Vegetation, offene 
trockensandige Böden, 
Kurzrasen oder Obstwie-
sen. Keine potentiellen 
Niststätten Kopf-/ Höhlen-
bäume o. Gebäudenischen 
im Eingriffsbereich vorhan-
den. Keine Betroffenheit. 

Strix aluco Waldkauz 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

G 

Keine alten Laub- und 
Mischwälder, keine halbof-
fene Kulturlandschaft im 
UG. Keine alten Kopfbäume 
mit geeigneten Baumhöh-
len. Aktionsraum größer 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103092
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103092
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103092
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UG. Keine Betroffenheit. 

Streptopelia turtur Turteltaube 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

S 

UG keine offene bis halbof-
fene Parklandschaften mit 
Wechsel aus Agrarfläche 
und Gehölzen in warm-
trockener Lage. Allenfalls 
Nahrungsgast in Umge-
bung. Keine Betroffenheit. 

Sturnus vulgaris Star 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

unbek. 

Charaktervogel beweidete, 
halboffene Landschaften 
und feuchte Grasländer, 
Kulturfolger in Ortschaften. 
Koloniebrüter in Astlöchern, 
Baumhöhlen, Gebäudeni-
schen u. –spalten. Kein 
ausreichendes Angebot an 
Niststätten vorhanden. UG 
kein bevorzugtes Nah-
rungshabitat wie trockenes, 
kurzgrasiges Grünland insb. 
Weiden, Herbst-Winter häu-
fig Obstplantagen. Keines-
falls essentielles Habi-
tatelement, gleichwertige 
Ausweichmöglichkeiten im 
direkten Umfeld vorhanden. 
Keine Betroffenheit. 

Tyto alba Schleiereule 

Nachweis 
'Brutvor-
kommen' 
ab 2000 
vorhanden 

G 

Kulturfolger in halboffenen 
Landschaften. UG Sied-
lungsbereich. Allenfalls 
Nahrungsgast im landwirt-
schaftlich genutzten Um-
feld. Keine Gebäude mit 
Nist-Ruheplatz/ geräumige 
Nischen vorhanden. Akti-
onsraum größer UG. Keine 
Betroffenheit. 

Amphibien 

Triturus cristatus Kammmolch 

Nachweis 
ab 2000 
vorhanden 

G 

UG keine Niederungsland-
schaften von Fluss- und 
Bachauen, Altarmen, Ab-
grabungsgewässern und 
Teichen insbesondere mit 
reich verkrauteter Unter-
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wasservegetation, ohne 
Fischbesatz. Offenlandart. 
Kein Landlebensraum grö-
ßere Feuchtgrünlandflächen 
mit Hecken, Feldgehölzen 
und Wäldern. Keine Betrof-
fenheit. 

Reptilien 

Coronella austriaca Schlingnatter 

Nachweis 
ab 2000 
vorhanden 

U 

Kein offener bis halboffener 
Lebensraum mit mosaikar-
tiger heterogener Vegetati-
onsstruktur und steiniger bis 
felsiger, schnell aus-
trocknender Standort. Iso-
lierter Siedlungsbereich. 
Keine felsigen Winterquar-
tiere vorhanden. Keine Be-
troffenheit. 

 

5  Prognose artenschutzrechtlicher Konflikte 

Ziel der Planung ist lediglich die Änderung der überbaubaren Grundstücksflä-
chen und GFL-Flächen innerhalb des bereits festgesetzten Allgemeinen Wohn-
gebiets. Über die bereits vorgesehene Nutzung hinaus sind durch die Ände-
rungsplanung keine negativen Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt zu 
erwarten. Die derzeit im südlichen Änderungsbereich vorhandene und dicht mit 
Gräsern, Hochstauden und einigen Einzelbäumen bestandene Brache ist im 
Zuge des Planvorhabens von bau- bzw. anlagebedingtem Verlust betroffen. 
Ebenfalls überbaut wird der nördliche Teilbereich, bei dem es sich größtenteils 
bereits um ein vorbereitetes Baufeld mit Rohböden handelt. Aufgrund der fest-
gesetzten GRZ von 0,4 geht jedoch nur ein Teil der derzeit vorhandenen und 
vormals mit Gewächshäusern bebauten Freifläche als solche wieder verloren. 
Zukünftig wird diese größtenteils als (Vor-)Garten und Stellplatzfläche genutzt 
werden. Die im südlichen Änderungsbereich sowie entlang des Grabens der 
Kley’schen Straße vorhandenen Gehölze liegen teilweise innerhalb der Bau-
grenzen und können, bei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig festste-
hender Bebauung, in Teilen nicht erhalten werden. In Verbindung mit den neu 
entstehenden Gärten ist der Verlust der vorhandenen, teilweise gebietsfremden 
Ziergehölze und Sträucher angemessen kompensiert. Baubedingte Störwirkun-
gen (Lärm, Erschütterungen, optische Störungen, menschliche Anwesenheit) 
existieren im Untersuchungsgebiet bereits und sind lediglich temporär sowie auf 
den unmittelbar angrenzenden Siedlungsbereich beschränkt. Die geringen zu-
künftigen betriebsbedingten Störwirkungen welche von einer reinen Wohnbe-
bauung ausgehen könnten, bewegen sich unter dem Niveau der vormaligen 
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gewerblichen Nutzung und beschränken sich auf die im Umfeld bereits vorhan-
dene Wohn-, Freizeit- und öffentliche Nutzung sowie den Anliegerverkehr. Mög-
licherweise im Umfeld dennoch vorkommende planungsrelevante Arten sind 
bereits an entsprechende Störungen gewöhnt, wobei die derzeitigen Habitatbe-
dingungen im Untersuchungsgebiet allgemein nur einen kurzzeitigen Zustand 
darstellen. Der südlich, jenseits des bestehenden Siedlungsrandes beginnende 
Außenbereich von Hüthum ist durch diesen vom Änderungsbereich optisch ge-
trennt, Flächen im Außenbereich bleiben daher von Projektwirkungen unbeein-
trächtigt. Die Erschließung erfolgt ebenfalls über das bestehende Straßennetz. 

5.1 Vögel 

In Tabelle 2 dieses Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ist unter „Bemerkung“ 
aufgeführt, ob die entsprechende Art unter den vor Ort vorgefunden Habitatbe-
dingungen im Untersuchungsgebiet potentiell vorkommen könnte. Zur Ermitt-
lung der Auswirkungen des Eingriffs auf Tier- und Pflanzenarten sind gegebene 
Vorbelastungen zu berücksichtigen. 

Die im Messtischblatt aufgeführten Vogelarten übersteigen um ein Vielfaches 
die während der Ortsbegehung angetroffenen Arten. Bei den angetroffenen Ar-
ten handelt es sich ausschließlich um nicht-planungsrelevante Arten, obgleich 
aufgrund der Jahreszeit nicht das gesamte potentielle Brutvogelspektrum anzu-
treffen ist. Die in Tabelle 2 aufgeführten Arten finden im Eingriffsgebiet keine 
essentiellen Habitatstrukturen (Lebensraumfunktion) und Niststätten vor, oder 
besuchen das weitere Umfeld des Eingriffsgebietes nur als Nahrungsgäste, 
bzw. Irrläufer. 

Das Eingriffsgebiet ist durch die vormalige Nutzung, die Lage im Siedlungsbe-
reich und die damit verbundenen Lärmemission der Pkw, die in Teilen der Ein-
griffsfläche vorhandene bzw. bereits erfolgte Bautätigkeit sowie häufige 
menschliche Anwesenheit vorbelastet. Die Anwesenheit von störungssensiblen 
Arten (insb. Offenlandarten) ist auch aufgrund der die kleinflächige Eingriffsflä-
che umgebenden Vertikalstrukturen auszuschließen.  

Für Greifvögel wie den Mäusebussard oder auch den Habicht, deren Nah-
rungshabitat die Größe des Plangebietes um ein Vielfaches übersteigen, dient 
der Eingriffsbereich allenfalls als mögliches Randgebiet eines Nahrungshabi-
tats. Es handelt sich dabei jedoch keinesfalls um einen essentiellen Bestandteil 
ihres Nahrungshabitats und Ausweichmöglichkeiten sind in höherer Qualität im 
angrenzenden Außenbereich vorhanden. Für Gebäudebrüter wie Turmfalke und 
Schleiereule fehlen im Eingriffsbereich zudem Gebäude welche potentielle Nist-
stätten aufweisen könnten, an den im Umfeld befindlichen Gebäuden konnten 
ebenfalls keine Altnester, Gebäudenischen, Einflugmöglichkeiten oder Nistkäs-
ten festgestellt werden. Die im südlichen Änderungsbereich vorhandenen Na-
delgehölze, hauptsächlich Tannen, könnten von Waldohreulen zwar potentiell 
als (Winter-) Ruheplatz genutzt werden, entsprechende Hinweise wie Kotspu-
ren oder Gewölle unterhalb der vollständig zugänglichen und gut einsehbaren 
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Bäume, oder auch Hinweise auf potentielle Brutreviere wie Altnester von Krä-
hen etc., wurden jedoch nicht festgestellt. Ist ein Erhalt der Gehölze im Rahmen 
von Baumaßnahmen im südlichen Teilbereich nicht möglich, stehen zahlreiche 
weitere Gehölze mit einer vergleichbaren Eignung als Ausweichmöglichkeiten 
zur Verfügung (bspw. südlich und westlich des Untersuchungsgebietes). Somit 
bleibt die ökologische Funktion für ein möglicherweise während der Ortsbege-
hung dennoch nicht festgestelltes lokales Vorkommen der Waldohreule im 
räumlichen Zusammenhang auch ohne weitere Maßnahmen erhalten. Die Wal-
dohreule kommt regelmäßig in Siedlungs- bzw. Siedlungsrandbereichen vor 
und weist eine geringe Empfindlichkeit gegenüber menschlichen Störwirkungen 
auf. Erhebliche bau-, betriebsbedingte Störungen von Brut- oder Ruheplätzen 
im weiteren Umfeld der Maßnahme bzw. eine Beeinträchtigung lokaler Popula-
tionen sind auch aufgrund der bestehenden Vorbelastungen mit hinreichender 
Sicherheit auszuschließen. Die Frist zur Entnahme der betroffenen Gehölze 
sollte zur Sicherheit lediglich, aufgrund der frühzeitig im Jahr erfolgenden Re-
vierbesetzung, im verkürzten Zeitraum zwischen dem 1.Oktober und 31. Januar 
stattfinden. Ein auslösen von Verbotstatbeständen kann so mit hinreichender 
Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Nahrungshabitate von Luftjägern, wie Mehl- und Rauchschwalbe, die das Ge-
lände möglicherweise zur Nahrungssuche überfliegen, werden durch die ge-
plante Maßnahme nicht beeinträchtigt. Auch nach dem Eingriff stehen ihnen der 
Luftraum im Plangebiet sowie die landwirtschaftlichen Flächen in der Umge-
bung für die Nahrungssuche zur Verfügung. Altnester konnten an den im südli-
chen Untersuchungsgebiet verbliebenen Gebäude nicht festgestellt werden, 
weitere Bestandsgebäude werden im Rahmen der Maßnahme nicht abgebro-
chen oder baulich verändert.  

Für Feldvögel und Offenlandarten ist die Fläche aufgrund der geringen Größe, 
häufigen menschlichen Anwesenheit und der umgebenden vertikalen Struktu-
ren ungeeignet. Zudem ist die Fläche durch die umgebende Bebauung und 
Verkehrswege sowie dem Fehlen von strukturreichen, ackerbegleitenden 
Saum- und Randstrukturen für Arten wie das Rebhuhn kein geeigneter Biotop-
komplex. Das Untersuchungsgebiet bietet aufgrund seiner geringen Flächen-
größe und der Lage im Siedlungsbereich kein Potential als Rast- und Überwin-
terungsgebiet für Rastvögel wie arktische Gänse bzw. Lebensstätte für Was-
servögel. Essentielle Habitatbestandteile wie Oberflächengewässer fehlen im 
Untersuchungsgebiet sowie dessen Umfeld vollständig, ebenfalls fehlen ruhige 
als Nahrungshabitat geeignete Grünland- und Ackerflächen, Überflutungsberei-
che sowie störungsarme Schlaf- und Trinkplätze.  

Das Untersuchungsgebiet weist keine Eignung für planungsrelevante Arten der 
geschlossenen Wälder auf. Arten wie der Schwarzspecht benötigen beispiels-
weise lichte Laub- und Mischwälder mit einem hohen Alt- und Totholzanteil. 
Hinweise auf eine Eignung konnte an den wenigen im Umfeld befindlichen 
Bäumen nicht festgestellt werden. Auch für den Kuckuck oder die Turteltaube 
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als Bewohner halboffener Parklandschaften bzw. als randständige Waldvogelart 
fehlen geeignete Habitatstrukturen wie lichte und sonnige Laubwälder. Aus-
weichhabitate wie strukturreiche Gärten und Parkanlagen mit hohem Baumbe-
stand liegen im Umfeld der Baufläche ebenfalls nicht vor bzw. bleiben wie auch 
die straßenbegleitende Baumreihen vom Vorhaben unbeeinträchtigt.  

Die Arten Feldsperling und Star benötigen Siedlungsränder bzw. ein ländliches 
Umfeld mit hohem Grünlandanteil und nutzen als Höhlenbrüter sowohl Gehölze 
als auch Gebäudenischen als Niststätten. Aufgrund der im Plangebiet vorlie-
genden Habitatstrukturen ist dieses als Brut- und Nahrungshabitat größtenteils 
ungeeignet, Hinweise auf Vorkommen konnten ebenfalls nicht festgestellt wer-
den. Darüber hinaus bleibt das Lebensraumpotential des ländlichen Umfelds 
auch nach der Durchführung des Vorhabens erhalten. Es handelt sich bei bei-
den Arten um anpassungsfähige Kulturfolger, welche auch in Ortschaften und 
Siedlungsrandbereiche vordringen und eine höhere Toleranz gegenüber mögli-
chen Störwirkungen wie Lärm und menschliche Anwesenheit aufweisen. Eine 
Betroffenheit kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Für 
weitere in Siedlungsbereichen vorkommende Höhlenbrüter wie den Gartenrot-
schwanz fehlen essentielle Habitatelemente wie eine abwechslungsreiche Be-
wirtschaftung mit kleinräumigen Strukturen, ausreichende natürliche Bruthöhlen 
(größtenteils Nadelgehölze u. geringer Stammdurchmesser) sowie geeignete 
Nahrungsflächen bestehend aus offenen Bodenbereichen und kurzwüchsiger, 
schütterer Vegetation mit einem ausreichenden Insektenangebot (Baufeld auf-
grund laufender Arbeiten ungeeignet). Die außerhalb des Plangebiets vorhan-
denen hochwüchsige Laubbäume weisen zwar an einigen wenigen Stellen Aus-
faulungen an Astabschnitten auf, diese bleiben im Rahmen der Maßnahmen, 
wie auch die umgebenden Gartenflächen, vollständig erhalten. 

Angesichts von möglicherweise dennoch vorhandenen, jedoch unwahrscheinli-
chen Vorkommen von planungsrelevanten Gebüschbrütern wie dem Bluthänf-
ling (welche als Ausweichhabitat auch Gärten im Siedlungsbereich als potentiel-
len Lebensraum nutzen) sind auch ohne weitergehende Untersuchungen bzw. 
Ausgleichsmaßnahmen nicht von Verbotstatbeständen (Störung, Verlust essen-
tieller Nahrungshabitate, bzw. Fortpflanzungs- und Ruhestätten) betroffen, so-
fern die ggf. notwendige Entfernung von Gebüschstrukturen noch vor dem Be-
ginn der Brutphase erfolgt und so, entgegen der Erwartung, dennoch im Gebiet 
vorhandenen, brutwilligen Individuen ein ausweichen in das qualitativ gleichwer-
tige, nähere Umfeld ermöglicht wird. Eine möglicherweise dennoch vorhandene 
geringfügige ökologische Funktion des Untersuchungsgebietes bleibt so im 
räumlichen Zusammenhang erhalten. Im Rahmen der zukünftigen Nutzung als 
Allgemeines Wohngebiet sowie der Verfügbarkeit umliegender, qualitativ 
gleichwertiger Ausweichmöglichkeiten und der hohen Störungsresistenz des 
seit jüngerer Zeit zunehmenden Kulturfolgers sind keine relevanten und nach-
haltigen Auswirkungen auf eine möglicherweise nicht festgestellte örtliche Po-
pulation zu erwarten. Bau- oder anlagebedingte Verluste von potentiellen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, bzw. betriebsbedingte Störungen können für die 
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Gilde der Gebüschbrüter bei Durchführung der vorgeschlagenen Vermei-
dungsmaßnahme mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Außer-
halb des Untersuchungsgebietes gelegene Habitate werden durch das Vorha-
ben nicht beeinträchtigt.  

Resümee 

Das Gebiet ist bereits durch die umgebende Bebauung, die vormalige Nutzung 
als Gärtnerei, die Lage im Siedlungsbereich und die damit verbundenen 
Lärmemissionen der Pkw sowie die in Teilen bereits stattfindende Bautätigkeit 
in direkter Umgebung vorbelastet. Des Weiteren verhindern die Störungen 
durch Straßenverkehr sowie menschliche Anwesenheit (Wohn-, Öffentliche und 
Freizeitnutzung) im Siedlungsbereich ein mögliches Vorkommen besonders 
störungsempfindlicher planungsrelevanter Arten (insbesondere Offenland-
Arten, Rastvögel/Wintergäste) im Eingriffsgebiet. Für Waldarten und Wasservö-
gel geeignete Biotopstrukturen fehlen innerhalb des Untersuchungsgebietes 
vollständig. 

Der Gehölzbestand im Umfeld des Vorhabens sowie die umliegenden Gärten 
bleiben vollständig erhalten, eine Entwertung potentieller Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten bzw. eine Beeinträchtigung lokaler Populationen kann daher mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Möglicher Störwirkungen 
während der Bauphase (Lärm) sind lediglich temporär und auf das unmittelbare 
Umfeld des Plangebiets beschränkt. Zudem liegen durch die bereits vorhande-
ne Bautätigkeit im nördlichen Untersuchungsgebiet bereits Störwirkungen vor. 
Die Lebensraumfunktion für häufige Arten der Siedlungsbereiche bleibt auch 
nach Umsetzung der Maßnahme vollständig erhalten und Ausweichmöglichkei-
ten für die Bauphase sind in gleicher Qualität im direkten Umfeld vorhanden. 
Eine Entfernung von Gebüschen/Gehölzen ist derzeit nicht genau verortbar, 
sollte dies im Bereich der südlichen Grundstücksgrenze  notwendig werden, 
sollte dies außerhalb der Brutphase erfolgen. Ein Verlust pot. Niststätten von 
Gebüschbrütern, auch von Allerweltsarten, für die ebenfalls die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände gelten, bzw. eine Tötung oder Verletzung von 
Individuen kann so mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.   

Das Artenspektrum während der Ortsbegehung beschränkte sich im Wesentli-
chen auf die im Siedlungs- und Siedlungsrandbereich vorkommenden so ge-
nannten Allerweltsarten (z.B. Amsel, Elster), die bei der Artenschutzrechtlichen 
Prüfung keine vertiefende Beachtung finden, da sie sich in einem günstigen 
Erhaltungszustand befinden. Zum Schutz der Gebüschbrüter/Allerweltsarten, 
die evtl. in den Sträuchern, Hecken und Bäumen brüten, sind für die Fäll- und 
Rodungsarbeiten die gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten (1. Oktober bis 29. 
Februar) zu beachten, da es ansonsten zu Verstößen gegen § 44 Abs. 1 
BNatSchG (Tötung, Verletzung, Verlust Niststätte) auch bei nicht planungsrele-
vanten Brutvogelarten kommen kann. 

Unter Berücksichtigung der artspezifischen Habitatansprüche und Verhaltens-
weisen der hier betrachteten Arten sind für keine dieser Arten Verbotstatbe-
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stände nach § 44 in Bezug auf die geplante Baumaßnahme zu sehen. Das vor-
handene Lebensraumpotential bleibt für die aufgeführten Arten im räumlichen 
Zusammenhang  vollständig erhalten, eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 
ist für keine der Arten zu beantragen. 

5.2 Säugetiere (Fledermäuse) 

Die Abfrage des Messtischblattes ergab für den Großraum potentielle Vorkom-
men der Fledermausarten Breitflügel, Mücken-, Zwergfledermaus, Abendsegler 
und Kleinabendsegler, aus dem Fundortkataster (@LINFOS) liegen jedoch kei-
ne Hinweise auf planungsrelevante Fledermausarten für das Untersuchungsge-
biet sowie dessen Umfeld vor.  

Während der Ortsbegehung wurde das Untersuchungsgebiet auf potentiell ge-
eignete Habitatstrukturen, bzw. Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse abge-
sucht. Die Existenz eines geeigneten Habitats bzw. Habitatkomplexes für 
Waldarten (bspw. Abendsegler) kann im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen 
werden, da die vorhandenen Strukturen im Siedlungsbereich keine größeren 
Gehölze in Verbindung mit einem strukturreichen Umland aufweisen. Es fehlen 
im Umfeld essentielle Habitatelemente wie unterholzreiche Laubwälder mit ei-
nem großen Bestand an Baumhöhlen sowie potentielle Jagdgebiete wie Lich-
tungen, Waldränder und Grünland. Auch bevorzugte Biotoptstrukturen der Mü-
ckenfledermaus wie Gewässer fehlen. Darüber hinaus bestehen im Untersu-
chungsgebiet durch Verkehr, Wohnnutzung und Bautätigkeiten bereits Vorbe-
lastungen in Form von Lärm, optischen Störungen (nächtlicher Beleuchtung, 
Lichtreflexe), Erschütterungen, menschlicher Anwesenheit und weiteren Beun-
ruhigungen. Eine Betroffenheit von entsprechenden Arten durch Verlust von 
Quartieren (Fortpflanzungs- und Ruhestätten, bzw. Winterquartiere), erhebliche 
Störungen, oder Individuenverlust/-verletzung kann aufgrund ungeeigneter Bio-
topstrukturen ausgeschlossen werden. Das Plangebiet ist durch den bestehen-
den Siedlungsrand vom südlichen Außenbereich optisch abgeschirmt, möglich-
erweise erhebliche Störwirkungen durch zusätzliche nächtliche Beleuchtung 
sind somit nicht zu erwarten, diese sollte jedoch auch aufgrund eines möglich-
erweise geänderten Jagdverhaltens von Arten der Siedlungsbereiche sowie 
Beeinträchtigung von Durchzüglern generell minimiert werden. Ein Auslösen 
von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG durch bau-, anlage- 
oder betriebsbedingte Wirkfaktoren kann somit mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden.  

Grundsätzlich ist es aufgrund von Erfassungslücken möglich, dass zumindest 
häufigere Arten wie z.B. die Zwerg- und Breitflügelfledermaus im Siedlungsbe-
reich angetroffen werden könnten. Ein Abbruch von weiteren, möglicherweise 
als Quartier geeigneten Bestandsgebäuden findet jedoch nicht statt. Die im süd-
lichen Teilbereich vorhandenen Wohngebäude bleiben unbeeinträchtigt. Zu-
sätzliche nächtliche bau- oder betriebsbedingte Störungen, welche bis in die 
umgebenden Biotopstrukturen wirken könnten, werden nicht ausgelöst. 
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Bei der Zwergfledermaus handelt es sich um eine sehr anpassungsfähige Art, 
welche als Kulturfolger auch in Siedlungen häufig vorkommt. Sommerquartiere 
und Wochenstuben, aber auch Winterquartiere (hier zusätzlich Keller und Fel-
sen) finden sich an einer Vielzahl von Gebäudetypen und Spaltenräumen. Auch 
Gehölze (tlw. Nistkästen) werden, häufig von Männchen, als Ruhestätten ge-
nutzt. Als Nahrungshabitat dienen Kleingehölze, Gewässer und lockere Laub-
Mischwälder sowie im Siedlungsbereich Gärten, Gehölze und Straßenlaternen. 

Die Breitflügelfledermaus ist eine fast reine Gebäudefledermaus in Siedlungs- 
und siedlungsnahen Bereichen mit hohem Gehölzanteil, welche nur in Aus-
nahmefällen Baumhöhlen oder Nistkästen nutzt. Winterquartiere befinden sich 
in der Regel in Kellern, Stollen und Höhlen sowie geeigneten Spaltenverstecken 
an Gebäuden. Die Art nutzt einen Quartierverbund aus mehreren Ausweich-
quartieren in enger Nachbarschaft, welche regelmäßig gewechselt werden. Da-
bei handelt es sich um Hohlspalten in Dachkonstruktionen und Zwischendecken 
sowie Mauerwerk. Jagdgebiete sind Offenland und halboffene Landschaften, 
großflächige, oft beweidete Grünlandhabitate, Waldränder, Parks und Gärten 
sowie Straßenlaternen in einem Umkreis von zumeist unter 3 km (in Siedlungen 
selten weiter als 1000 m) um das Quartier. 

Die Arten verfügen über eine hohe Anpassungsfähigkeit hinsichtlich der Wahl 
ihrer Quartiere (auch kurzfristige Wechsel von Ruhestätten) und finden im Um-
feld des Vorhabens bei temporären Störungen geeignete Ausweichmöglichkei-
ten vor. Der Luftraum im Plangebiet bleibt auch nach der Maßnahme als poten-
tielles Nahrungshabitat erhalten, lineare Leitstrukturen sowie Zugstraßen wer-
den durch die Maßnahme ebenfalls nicht entwertet oder zerschnitten. Darüber 
hinaus besteht nur eine geringere Empfindlichkeit von Arten der Siedlungsbe-
reiche gegenüber temporären baubedingten Störungen wie den bereits beste-
henden Lärm und Lichtreizen. Der Baumbestand im Eingriffsbereich weist auf-
grund seiner Ausprägung keine Eignung als potentielle Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte, insbesondere für größere Zwergfledermausvorkommen wie Wo-
chenstuben- und Winterquartieren bzw. Männchenquartieren der Breitflügelfle-
dermaus, auf. Zur Vermeidung der Tötung möglicherweise dennoch vorhande-
ner einzelner Individuen im Sommer- und Übergangsquartier sollte die Entfer-
nung der Gehölze (sofern notwendig)  im winterkalten Zeitraum zwischen De-
zember und Februar erfolgen, da ein Vorkommen winterschlafender Tiere mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Der geringe Verlust 
temporärer Freiflächen und Einzelgehölzen führt nicht zu einem nennenswerten 
Habitatverlust für Fledermäuse der Siedlungsbereiche, das Lebensraumpoten-
tial des Untersuchungsgebietes bleibt während der temporären Bauphase im 
räumlichen Zusammenhang sowie nach Abschluss der Maßnahme vollständig 
erhalten. 

Ein bau-/ anlagebedingter Individuenverlust bzw. eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes möglicherweise dennoch vorhandener lokaler Fleder-
mauspopulationen durch den geplanten Eingriff kann im räumlichen Zusam-
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menhang mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, eine vertiefen-
de Prüfung im Hinblick auf die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ist 
nicht erforderlich. 

5.3 Amphibien und Reptilien 

Reptilien oder Amphibien wurden bei der Ortsbesichtigung nicht angetroffen. 
Ein Vorkommen kann aufgrund der isolierten Lage im Siedlungsbereich, des 
mangelnden Lebensraumpotentials und der fehlenden Versteckmöglichkeiten 
oder potentiellen Winterquartiere im Eingriffsgebiet ausgeschlossen werden.  

Auch für Amphibien gilt, dass ein Vorkommen aufgrund der erst seit kurzem 
bestehenden Habitatausprägung im Änderungsbereich sowie fehlender Ober-
flächengewässer, auch temporärer Kleinstgewässer und der bestehenden Bau-
feldvorbereitungen ausgeschlossen werden kann. Der außerhalb, an der nord-
westlichen Plangebietsgrenze verlaufende Graben führte auch zum Zeitpunkt 
der Ortsbegehung kein Wasser, zudem fehlen weitere potentiell geeignete Bio-
topstrukturen wie begleitende Ufervegetation oder angrenzende Feuchtwiesen. 
Es besteht keine Betroffenheit.  

Ein Vorkommen von Reptilien kann aufgrund der Lage im Siedlungsbereich und 
des fehlenden Lebensraumpotentials durch den Mangel an geeigneten wärme-
begünstigten Biotopstrukturen und potentiellen Winterquartieren (kein ungestör-
ter Rohboden/ grabbarer Sand, Mager-/Trockenrasen, sonnenexponierte Stein-/ 
Totholzhaufen sowie Trockenmauern und Hanglagen)  im Eingriffsgebiet aus-
geschlossen werden. 

Ein Auslösen von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG durch das Vorha-
ben kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

 
6 Vermeidungsmaßnahmen 

V1: zeitliche Einschränkung bei Gehölzbeseitigung 

Generell gilt, dass zum Schutz der Brutvögel die Baufeldvorbereitungen, insbe-
sondere mögliche Baumfällungen, erst nach Beendigung der Brutzeit durchzu-
führen sind. Die Brutzeit der festgestellten Arten beginnt in dieser Region Mitte 
März und endet Ende Juli/August (Mildenberger 1984). Dies gilt auch für weite-
re mögliche Brutvogelarten. Lediglich die Ringeltaube brütet auch im August 
und September noch (Mildenberger 1984). Die Baufeldvorbereitungen sind im 
Zeitraum vom 1. Oktober bis 29. Februar durchzuführen. Falls eine Baumfällung 
im August/September erfolgen soll, ist zuvor zu kontrollieren, ob sich besetzte 
Ringeltaubennester in den Bäumen befinden. Falls dies zutrifft, kann die Fäl-
lung erst nach dem Flüggewerden der Küken erfolgen. Hinsichtlich möglicher-
weise dennoch vorhandener, potentieller Vorkommen der Art Waldohreule sind 
unbedingt notwendige Entnahmen von Nadelgehölzen bereits vor dem 
31.Januar vorzunehmen. 
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Selbst wenn Brutvorkommen nicht wahrscheinlich sein sollten, unterliegen dem 
Verbot der Tötung auch alle anderen europäischen Vogelarten (§ 44 Abs. 1 
BNatSchG) und im Plangebiet angetroffenen sogenannten Allerweltsarten. 
Auszuschließen sind solche Verbotstatbestände nur außerhalb der Brutzeit. 

Die im Eingriffsgebiet stehenden Bäume und Gehölze bzw. ihre Wurzelberei-
che, die nicht von einer Fällung betroffen sind, sind vor Beschädigungen durch 
den Baubetrieb mittels Absperrungen zu schützen. 

V2: Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel / Beschränkung der Be-
leuchtung 

Zum Schutz von Insekten und Fledermäusen sollte zum einen die Notwendig-
keit von Beleuchtung auf ein Mindestmaß reduziert und insektenfreundliche Be-
leuchtung verwendet werden. Der Spektralbereich der verwendeten Lampen 
sollte gering sein, am besten im Bereich zwischen 570 bis 630 nm. Des Weite-
ren sollten nur abgeschirmte Lampen verwendet werden, die das Licht nach 
unten abstrahlen.  
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7 Gesamtbewertung 

In Anbetracht der vorliegenden Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der 
vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen ist nicht davon auszugehen, dass 
durch die Realisierung des Vorhabens planungsrelevante Arten verletzt oder 
getötet werden (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) bzw. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 5 BNatSchG) beschädigt oder zerstört werden. Des Weiteren sind 
keine Störungen zu erwarten, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der lokalen Population führen könnten. 

Es gibt keine Hinweise darauf, dass lokale Populationen von den geplanten 
Maßnahmen negativ betroffen werden könnten. Insbesondere bleibt die nach § 
44 Abs. 5 BNatSchG zu schützende „ökologische Funktion“ der Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten (s. o.) durch das Vorhaben für alle planungsrelevanten Arten 
im räumlichen Zusammenhang erhalten. 
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9 Bilddokumentation  

 

Foto 1:  Blick entlang Kley’sche Straße auf westlich des Plangebiets gelege-
nen Siedlungsbereich Hüthums 

 

Foto 2:  Zuwegung zum südlichen Gärtnereigelände 
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Foto 3:  Südwestlich des Plangebiets gelegener Außenbereich von Hüthum 

 

Foto 4:  Nördliche Plangebietsgrenze mit daran anschließendem Schulgelän-
de 
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Foto 5:  Nördlicher Teilbereich des Plangebiets mit vorbereitetem Baufeld 

 

Foto 6:  Zentrum des Plangebiets mit östlich angrenzender Wohnbebauung 
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Foto 7:  Südlicher Teil des Plangebiets mit Brachfläche und Nadelgehölzen 
sowie verbliebenem Kamin der bereits abgebrochenen Gewächshäu-
ser 

 

Dieser artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde vom Verfasser nach bestem 
Wissen und Gewissen unter Verwendung der im Text angegebenen Litera-
tur/Links erstellt. 

 

 

 

Kevelaer, 16.12.2019 

 

Bearbeitung: 

M.Sc. Stadt- Landschaftsökologe Maik Schultz 



Anlage 2 - Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP)

A.) Antragsteller oder Planungsträger (zusammenfassende Angaben zum Plan/Vorhaben)

Allgemeine Angaben 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):    .

Plan-/Vorhabenträger (Name):      Antragstellung (Datum):  .

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren)

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden?

g

 ja  nein

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände
(unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe)

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:
Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)? 
G

 ja  nein

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden:
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebens stätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen

 Interesses gerechtfertigt?
 ja  nein

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?  ja  nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel-
       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

g

 ja  nein

Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“:
 Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
  öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand 
 der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-

      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“:
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt)

 Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht 
 weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht 
 behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“). 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“:
 Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine 
 Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt.

1. Änderung Bebauungsplan H14/3 "Kley'sche Straße"

Stadt Emmerich am Rhein 16.12.2019

Auslöser für die BPlan-Änderung ist eine konkrete Bebauungsabsicht des Eigentümers für den nordöstlichen Teil des Änderungsbereichs, die sich nach 
dem gültigen Bebauungsplan nicht realisieren lässt. Die betreffende Fläche ist bereits festgesetztes Wohngebiet, jedoch ist die Änderung der 
überbaubaren Grundstücksflächen notwendig um die Bebauung mit zwei Bungalows sowie einem Wohnhaus zu ermöglichen. Das Plangebiet ist rund 
7.140 m² groß und befindet sich im Westen des Emmericher Stadtgebiets, Gemarkung Hüthum Flst.199, 314, 673, 680, 686 (tlw.) der Flur 14.

■

Es sind bei Planänderung keine vorhabenbedingten Projektwirkungen zu erwarten, welche bei Umsetzung der vorgeschlagenen Vermeidungs- 
maßnahmen Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG auslösen könnten, die ökol. Funktion bleibt im räumlichen Zusammenhang vollständig erhalten.

■
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
06 - 16 

2325/2020 23.07.2020 
 
 
 
Betreff 

Brandschutzbedarfsplan;  
hier: Sachstandsbericht 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 25.08.2020 

 
  
 
 
Kenntnisnahme(kein Beschluss) 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.  
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R 
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Sachdarstellung : 

 
Seit 1998 besteht für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen die gesetzliche Verpflichtung, 
Brandschutzbedarfspläne aufzustellen und fortzuschreiben.  
 
Der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Emmerich am Rhein wurde erstmals 2008 aufgestellt. 
Die Fortschreibung erfolgte im Jahr 2014. Auf dieser Grundlage hat die Bezirksregierung 
Düsseldorf eine Ausnahmegenehmigung zur Befreiung von der Einrichtung und dem Betrieb 
einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften nach § 13 Abs. 1 Satz 3 
FSHG, befristet bis zum 30.04.2019, erteilt.  
Die seinerzeit noch auf § 22 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 
(FSHG) beruhende Brandschutzbedarfsplanung hatte die Organisation der Feuerwehr und 
damit ihre Schnelligkeit im Focus.  
Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes aus dem Jahr 2014 umfasst 
dementsprechend eine Ist-Beschreibung der Feuerwehr, eine Gefährdungs- und 
Risikoanalyse für das Stadtgebiet und eine Soll-Konzept für die Feuerwehr. 
 
Mit Inkrafttreten des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz vom 17.12.2015 (BKHG) wird nicht mehr allein die Feuerwehr sondern 
der gesamte Brandschutz der Kommune betrachtet.  
 
Ziel des BHKG ist gem. § 1 zum Schutze der Bevölkerung vorbeugende und abwehrende 
Maßnahmen zu gewährleisten  
- bei Brandgefahren (Brandschutz)  
- bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Natur- 
  ereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und 
- bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz). 
Der Brandschutz, die Hilfeleistung und der Katastrophenschutz bauen gem. § 1 Abs. 4 
BHKG auf der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung auf und ergänzen diese um die im 
öffentlichen Interesse gebotenen Maßnahmen.  
 
Vor diesem Hintergrund gilt es nunmehr einen neuen Brandschutzbedarfsplan aufzustellen.  
 
Die Leiterin des Fachbereichs 6 – Bürgerservice und Ordnung und der Leiter der Feuerwehr 
haben 2018 ein Gespräch mit der zuständigen Dezernentin für den Feuerschutz bei der 
Bezirksregierung und dem Bezirksbrandmeister des Regierungsbezirks Düsseldorf die 
neuen gesetzlichen Vorgaben und das weitere Verfahren zur Aufstellung des neuen 
Brandschutzbedarfsplans erörtert.  
 
Unter Berücksichtigung des unvorhergesehenen Wechsels der Leitung des für die Erstellung 
des Brandschutzbedarfsplans verantwortlichen Fachbereichs Bürgerservice und Ordnung 
sowie der neuen Anforderungen an die Erstellung hat die Bezirksregierung Düsseldorf auf 
Antrag der Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice und Ordnung die Ausnahme-
genehmigung bis zum 31.03.2021 verlängert.  
 
Im Gegensatz zu der durch den Rat der Stadt Emmerich am Rhein in seiner Sitzung am 

01.04.2014 beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes erfolgt die 

Erstellung der neuen Dokumentation durch die Verwaltung selbst. Der federführende 

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung hat notwendige Vorbereitungen zur Erstellung des 

Brandschutzbedarfsplans in die Wege geleitet. In diesem Zusammenhang wurde die Forplan 

GmbH, die den ersten Brandschutzbedarfsplan erstellt und fortgeschrieben hat, mit der 

Durchführung planungsunterstützender Aufgaben beauftragt.  
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Folgende Arbeitsschritte wurden bisher ausgeführt: 

 
1.  Durchführung einer Gefährdungsanalyse  

Grundlage der Brandschutzbedarfsplanung ist eine flächendeckende Analyse des 
Gefahrenpotentials. Dazu wird das Stadtgebiet in Planquadrate mit einer Größe von einem 
Quadratkilometer untergliedert. Für jedes Planquadrat werden die dort befindlichen Objekte 
und Gefahren beschrieben und die entsprechenden von der Feuerwehr zu leistenden 
Maßnahmen festgelegt.   
 
Die Rasterdarstellung und Gefährdungsanalyse für das Gebiet der Stadt Emmerich am 
Rhein wurden durch den Wehrleiter, Herrn Bettray, mit Unterstützung des Kreises Kleve 
erstellt. Aktuell erfolgt die Abstimmung der jeweils auf die einzelnen Planquadrate bezogene 
Gefährdungsanalyse in den jeweiligen Löschzügen.   

 

2. Standortanalyse für einen innenstadtnahen Standort einschließlich eines  
    Personal- und Technikkonzepts für eine Zwei-Standort-Lösung des Löschzugs Stadt 
 
Als Ergebnis der Fortschreibung 2014 waren u.a. Defizite in der räumlichen Abdeckung im 
Südwesten der Innenstadt von Emmerich festzustellen. Die Vorhaltung eines dezentralen 
Standortes würde, so die Fortschreibung, diese Defizite beseitigen und eine nahezu 
vollständige Abdeckung der Innenstadt innerhalb der Hilfsfrist gewährleisten.  
 
Die Forplan GmbH hat im Rahmen einer aktuellen Bewertung die flächendeckende 
Abdeckung des innerstädtischen Kernbereichs der Stadt Emmerich am Rhein durch 
Erreichung aller risikoträchtigen Zentrumsbereiche in kurzen Fahrzeiten attestiert. Unter 
Zugrundlegung eines Personal- und Technikkonzeptes wird seitens der Forplan GmbH daher 
eine Zweistandortstruktur des Löschzugs Stadt auf Basis eines zentrumsnahen Standortes 
für eine Schutzzielerreichung im Innenstadtbereich empfohlen.  
 
Die Verwaltung prüft derzeit, ob und unter welchen Bedingungen die Errichtung eines 
zweiten Standorts in Form einer Fahrzeughallte mit Umkleideräumen zentrumsnah 
realisierbar ist.  
 
 
3. Organisationsuntersuchung der hauptamtlichen Personalplanstellen bei der Feuerwehr 

Die Pflichtaufgaben der Feuerwehr haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert.  
So sind insbesondere die Anforderungen an die Einsatzplanung, an die Beschaffung und 
Wartung der Fahrzeuge und Geräte sowie die Beschaffung und Pflege der Schutzausrüstung  
gestiegen. Darüber hinaus gewinnen die Konzeptionierung der Aus- und Fortbildung, die 
Nachwuchsgewinnung und die Öffentlichkeitsarbeit zunehmend an Bedeutung.  
 
Die Feuerwehr Emmerich am Rhein wird insbesondere aufgrund des Ausbaus der Betuwe-
Linie, des Wegfalls der höhengleichen Bahnübergänge und der damit verbundenen 
Notfallplanungen und besonderen Schadensszenarien vor neue Herausforderungen gestellt.  
 
Schließlich ist im Bereich des Katastrophenschutzes die fachliche Betreuung des Stabes 
außergewöhnlicher Ereignisse der Verwaltung sicherzustellen.  
 
Zwei hauptamtliche beamtete Feuerwehrkräfte werden im Jahr 2022 aus Altersgründen aus 
dem Dienst ausscheiden. Der als Gerätewart tariflich beschäftigte dritte hauptamtliche 
Feuerwehr wird einige Jahre darauf aus Altersgründen vorzeitig in den Ruhestand gehen. 
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Vor diesem Hintergrund wurde die Forplan GmbH mit der Durchführung einer Organisations-
untersuchung der hauptamtlichen Stellen der Feuerwehr beauftragt. Das Ergebnis liegt 
inzwischen im Entwurf vor. Nach Prüfung des Ergebnisses wird der Fachbereich 6 – 
Bürgerservice und Ordnung ggfs. notwendige Maßnahmen in den Brandschutzbedarfsplan 
aufnehmen  
 
 

Die Erstellung des neuen Brandschutzbedarfsplans stellt 2020/2021 eine Schwerpunkt-

aufgabe des Fachbereichs 6 – Bürgerservice und Ordnung dar.  

 

Bei der Erstellung des neuen Brandschutzbedarfsplans orientiert sich die Verwaltung an   

der „Handreichung zur Brandschutzbedarfsplanung für kommunale Aufgabenträger“ des 

Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW, des Städtetages NRW, des Landkreistages 

NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 7. Juli 2016“.  

 

Der Brandschutzbedarfsplan dient insbesondere als Bewertungsgrundlage für den Kreis 

Kleve und die Bezirksregierung Düsseldorf im Ausnahmeverfahren nach § 10 BHKG.  

 
Gem. § 10 BHKG sind Große und Mittlere kreisangehörige Städte verpflichtet, hauptamt-
liches Personal zum Betrieb einer ständig besetzten Wache vorzuhalten. Hintergrund ist die 
gesetzliche Vermutung, dass unter Berücksichtigung der städtebaulichen Entwicklungen 
sowie der erhöhten Einwohnerzahl eine Sicherstellung des Brandschutzes nicht durch eine 
Feuerwehr mit ausschließlich ehrenamtlichen Kräften gewährleistet werden kann.  
 
Als Mittlere kreisangehörige Stadt wäre die Stadt Emmerich am Rhein verpflichtet, eine mit 
hauptamtlichen Kräften ständig besetzte Wache vorzuhalten.  
 
Gem. § 10 Satz 3 BHKG kann die Bezirksregierung eine Ausnahme von dieser Verpflichtung 

zulassen, wenn der Brandschutz und die Hilfeleistung in der Kommune gewährleistet sind.  

Das Verfahren zur Zulassung einer Ausnahme nach § 10 Satz 3 BHKG wird durch einen 

Erlass des Innenministeriums NRW vom 9. Juli 2018 landeseinheitlich vorgegeben.  

 

Ziel der Verwaltung ist, anhand des Brandschutzbedarfsplanes zu beschreiben, dass 

Brandschutz und Hilfeleistung in der Stadt Emmerich am Rhein auch mit ehrenamtlichen 

Feuerwehrkräften und einer tagsüber mit einer begrenzten Anzahl hauptamtlichen Kräften 

besetzten Wache sichergestellt werden kann.  

 

Im Anschluss ist im Laufe des Jahres 2021 die Beschlussfassung des Brandschutz-

bedarfsplanes durch den Rat und die Beantragung auf Zulassung einer Ausnahme nach  

§ 10 Satz 3 BHKG bei der Bezirksregierung Düsseldorf vorgesehen.  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
Leitbild : 
 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
06 - 16 

2326/2020 23.07.2020 
 
 
 
Betreff 

Wohnsituation von Arbeitsmigranten aus Osteuropa;  
hier: 3. Sachstandsbericht 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 25.08.2020 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Sachstandsbericht der Verwaltung zur 
Kenntnis.  
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
Gem. Beschluss des Rates vom 26.02.2019 legt die Verwaltung halbjährlich einen Bericht 
über den Sachstand zur Wohnsituation von Arbeitsmigranten aus Osteuropa vor. Nach 
Vorstellung der ersten beiden Berichte am 25.06.2019 und 03.12.2019 schließt sich nunmehr 
der 3. Sachstandsbericht an. Die Wohnsituation der Arbeitsmigranten ist 2020 im Rahmen 
der Corona-Pandemie aufgrund der besonderen Infektionslagen in Schlachtbetrieben in den 
Fokus der Öffentlichkeit gelangt und hat die Ordnungsbehörden vor neue 
Herausforderungen gestellt. Einsätze im Rahmen der Testungen der Arbeitsmigranten auf 
Infektion  
mit dem Coronavirus und der Anordnung von Quarantänemaßnahmen bildeten den 
Schwerpunkt im 1. Halbjahr 2020.  
 
Der Arbeitskreis Osteuropa unter der Federführung des Ersten Beigeordneten tagte im 
Februar und im Mai 2020.  
 
Angesicht der veränderten Schwerpunktsetzung im 1. Halbjahr 2020 gliedert der folgende 
Sachstandsbericht zu Entwicklungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Wohnsituation von Arbeitsmigranten aus Osteuropa wie folgt: 
 
I. Rahmendaten 
 
1. Bevölkerungsentwicklung 
2. Anzahl der durch Uitzendbureaus genutzten Unterkünfte 
 
II. Maßnahmen auf ordnungsrechtlicher Ebene 
 
1. Infektionsschutzrecht 
2. Bauordnungsrecht  
 
III. Maßnahmen auf informeller Ebene 
 
IV. Integration 
 
 
I. Rahmendaten  
 
1. Bevölkerungsentwicklung 
 
Zum 1. Juli 2020 hatte Emmerich am Rhein eine Einwohnerzahl (Hauptwohnung) von 32.341 
Einwohnern. Davon hatten 9.371 Einwohner eine andere als die deutsche 
Staatsangehörigkeit. Dies ergibt einen Ausländeranteil von 28,98 Prozent.  
Die Heimatländer der Arbeitsmigranten konzentrieren sich auf Süd-/Osteuropa, 
insbesondere auf Polen, Rumänien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien.  
In Emmerich am Rhein wohnten am 01.07.2020 2.657 polnische, 669 rumänische, 200 
slowakische, 184 ungarische und 62 bulgarische Personen. Im Zeitraum von 01.01.2020 bis 
01.07.2020 hat sich die Gesamtzahl dieser Gruppe um 76 erhöht.  
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2. Anzahl der durch Uitzendbureaus genutzten Unterkünfte 
 
Im Melderegister sind für die durch Uitzendbureaus genutzten Unterkünfte insgesamt 263 
Personen erfasst. Die überwiegende Anzahl der Bewohner ist rumänischer 
Staatsangehörigkeit.  
 
Die Verwaltung hat 32 Unterkünfte registriert, die von sog. Uitzendbureaus zur 
Unterbringung von Arbeitsmigranten gekauft oder angemietet worden sind. Die Anzahl hat 
sich gegenüber 2019 verringert, da in einzelnen Immobilien die Zusammenarbeit zwischen 
privaten Eigentümern und Uitzendbureau beendet wurde. Demgegenüber hat sich die Zahl 
der privat vermieteten Immobilien erhöht.    
 
Die von Uitzendbureaus verwalteten Unterkünfte verteilen sich auf die einzelnen Ortsteile 
wie folgt:  
 
Praest        3 
Vrasselt       1  
Leegmeer/Speelberg      7 
Innenstadt südlich der Bahnlinie (Zentrum)            11 
Hüthum       2 
Elten       8 
 
Nachdem die Firmen APN-Flexgroep, Allround Flexworkers, Cervo Dienstverlening, McDoIt 
und Orizont Service die Nutzung ihrer Immobilien aufgegeben, verteilt sich die Anzahl der 
von Uitzendbureaus genutzten Immobilien wie folgt:   
 
Horizon Groep     26 
BaBo Dienstverlening B V.         1 
Flexrooms Groep B.V.      1 
Flex Team NRW GmbH      1 
Möller U.G.         1 
The Wiendels Group (TWG)      2 
 
 
Die private Vermietung von Wohnungen an Arbeitsmigranten wird seitens der 
Ordnungsbehörde nur erfasst, wenn aufgrund von Beschwerden Sachverhaltsermittlungen 
erfolgen. Es sind inzwischen 32 privat vermietete Immobilien bekannt.  
    
 
II. Ordnungsrechtliche Ebene  
 
1. Infektionsschutzrecht  
 
Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde schnell deutlich, dass den Bewohnern der von den 
Uitzendbureaus verwalteten Sammelunterkünfte die gem. Coronaschutzverordnung 
verhängten Coronaschutzmaßnahmen nicht verständlich waren. Der Fachbereich 6 – 
Bürgerservice und Ordnung als örtliche Ordnungsbehörde hat den Uitzendbureaus daher 
Anfang April schriftlich die Beachtung der notwendigen Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen insbesondere in Bezug auf die Unterbringung, die 
Personenbeförderung und Verhaltensregeln in der Öffentlichkeit auferlegt und Hinweise für 
die Bewohner in verschiedenen Sprachen übermittelt.  
 
Mitte April wurde der 1. Infektionsfall in einer Sammelunterkunft festgestellt, der 2. 
Infektionsfall folgte Mitte Mai.  
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Nachdem Anfang Mai eine besondere Infektionslage in einem Schlachthof in Coesfeld 
festgestellt wurde, ordnete das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordhrein-
Westfalen (MAGS NRW) die Testung aller in Schlachtbetrieben des Landes NRW tätigen 
Personen an.  
 
Da diese Anordnung nicht für die in den Grenzkommunen lebenden und in der nieder-
ländischen Fleischindustrie beschäftigten arbeitenden Personen galt, wiesen die 
Bürgermeister des Kreises Kleve das MAGS NRW in einem Schreiben am 10.05.2020 auf 
die besondere Situation der untergebrachten Arbeitsmigranten hin und baten um 
Ausdehnung der Anordnung auf schlachthofbezogene Sammelunterkünfte für in den 
Niederlanden beschäftigte Arbeitnehmern.  
 
Am 13.05.2020 erfolgte der Erlass des MAGS NRW zur Ausweitung der Testung auf 
Beschäftigte der niederländischen Fleischindustrie, sofern kein aktueller Nachweis über eine 
in den Niederlanden erfolgte Testung vorgelegt werden konnte. Neben der Testung sollte 
eine seuchenhygienische Überprüfung der Unterkünfte erfolgen. Das MAGS NRW sprach 
die Empfehlung aus, sowohl die Arbeitsschutzbehörden als auch die unteren 
Bauaufsichtsbehörden und/oder die für die Wohnungsaufsicht zuständigen Stellen zu 
beteiligen. Auf Grundlage von § 25 i.V.m. § 16 Infektionsschutzgesetz bestand nunmehr 
nicht nur eine Ermächtigung zur Durchführung von Tests in Bezug auf Infektionen mit dem 
Coronavirus sondern auch eine Ermächtigung zum Betreten der Unterkünfte.   

 
Die Stadt Emmerich am Rhein übersandte dem Kreis Kleve als Untere Gesundheitsbehörde 
auf Anforderung eine Aufstellung aller von Uitzendbureaus zur gemeinschaftlichen 
Unterbringung von Leiharbeitnehmern genutzten Immobilien mit Festlegung einer risiko-
orientierten Reihenfolge der Tests. 95 % der dort wohnenden Leiharbeitnehmer sind in der 
Fleischindustrie beschäftigt.  
 
Am 27.05.2020 begann die Testung der Bewohner aller Sammelunterkünfte, die mit einer 
seuchenhygienischen Überprüfung seitens der Gesundheitsbehörde verbunden wurde. Alle 
Testungen wurden von Mitarbeitern der örtlichen Ordnungsbehörde und der unteren 
Bauaufsichtsbehörde begleitet. Zum Teil haben auch Mitarbeiter des Arbeitsschutzes der 
Bezirksregierung die Gelegenheit genutzt, sich ein Bild von den Sammelunterkünften vor Ort 
zu machen. Mitte Juni schloss sich ein zweiter Testlauf an. Insgesamt wurde im Zeitraum 
vom 27.05. bis 30.06.2020 bei 27 Bewohnern aus von Uitzendbureaus verwalteten 
Sammelunterkünften eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Aufgrund dessen wurde 
in den o.a Zeitraum für Bewohner von insgesamt 14 Sammelunterkünften eine 14-tägige 
Quarantäne angeordnet. 
 
Im Rahmen der seuchenhygienischen Überprüfung der Unteren Gesundheitsbehörde 
wurden keine Mängel festgestellt, die die Bewohnbarkeit der Immobilien in Frage gestellt 
hätten. Anhaltspunkte zur Einleitung von Maßnahmen auf Grundlage des 
Wohnungsaufsichtsgesetzes lagen nicht vor.  
 
Das MAGS NRW hat am 28.06. bzw. 20.07. eine Allgemeinverfügung zur Anordnung von 
Schutzmaßnahmen für Unternehmen der Fleischindustrie mit mehr als 100 Beschäftigten 
erlassen. Hier sind auf Kosten des Unternehmen 2 x pro Woche Tests durchzuführen.  
Diese Anordnung bezieht sich naturgemäß nicht auf Unternehmen der Fleischindustrie in 
den Niederlanden. Ob und unter welchen Vorgaben seitens der niederländischen Regierung 
Tests zur Feststellung einer Infektion mit dem Coronavirus in der niederländischen 
Fleischindustrie angeordnet worden sind, ist nicht bekannt.  
 
Das Bundesarbeitsministerium hat einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des Vollzugs im 
Arbeitsschutz auf den Weg gebracht. Auch die dort festgelegten Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeits- und Unterkunftsbedingungen für Arbeitnehmer der 
Fleischindustrie erstrecken sich nicht auf niederländische Unternehmen.  
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2. Bauordnungsrecht  
 
Nach der Begehung der Unterkünfte im Rahmen der seuchenhygienischen Überprüfung hat 
der Fachbereich 5 – Stadtentwicklung als Untere Bauaufsichtsbehörde Ermittlungen 
hinsichtlich der baugenehmigungskonformen Nutzung der Immobilien aufgenommen und 
bauordnungsrechtliche Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen gestalten sich aufgrund der 
unterschiedlichen Vertragsverhältnisse und Ansprechpartner sehr aufwändig. Es findet eine 
enge Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung als örtliche 
Ordnungsbehörde statt.  
 
 
In Bezug auf 2 Immobilen, für die bereits 2019 ungenehmigte Nutzungsänderungen 
festgestellt worden sind, stellt sich der Sachstand der eingeleiteten und bereits im 1. und 2.  
Sachstandsbericht unter b) und c) aufgeführten bauordnungsrechtlichen Verfahren wie folgt 
dar:  
 
a)  Innenstadt – ungenehmigte Nutzungsänderung von vorhandenen Wohnräumen zu  
     Beherbergungsräumen  
 
Im Frühjahr 2019 wurde ein bauordnungsrechtliches Verfahren zur Nutzungsuntersagung 
eingeleitet. Die vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf seitens des Eigentümers weiterhin 
initiierten Gerichtsverfahren sind noch nicht abgeschlossen.   
 
 
b)  Elten - ungenehmigte Nutzung bzw. Nutzungsänderung eines Wohngebäudes in Form  
     der Vermietung von Gastzimmern an Arbeitsmigranten  
 
Die bauordnungsrechtliche Verfügung zur Untersagung der ungenehmigten Nutzung eines 
Wohngebäudes in Form der Vermietung von Gastzimmern an Arbeitsmigranten sind 
inzwischen bestandskräftig. Der Eigentümer ist zur Räumung aufgefordert worden. Das 
Gebäude steht derzeit leer.  
 
 
III. Informelle Ebene  
 
Über das Bürgertelefon oder den Mängelmelder sind im 1 Halbjahr 2020 nahezu keine 
Beschwerden eingegangen. Nachbarn, die sich in erster Linie über überfüllte Müllcontainer 
oder ungepflegte Grundstücke beschweren, wenden sich in der Regel direkt an den 
Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung. In Einzelfällen wird nachts oder am 
Wochenende aufgrund von Lärmbelästigung die Polizei angerufen.  
 
Der seitens des NWStGB initiierte Erfahrungsaustausch auf kommunaler Ebene 
angekündigte Fachtag zum Thema Neu-Zuwanderung von EU2-Bürger/innen und 
Flüchtlingen bei der Stadt Dortmund hat coronabedingt nicht stattgefunden.  Ebenso wurde 
auch die Sitzung der Arbeitsgruppe „Quartiersentwicklung/Problemimmobilien“ des 
Lenkungskreises des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein- Westfalen (MHKBG) auf Herbst 2020 verschoben.  
 
Auf Einladung des Bürgermeisters war im Juni der rumänische Generalkonsul, Dr. Georghe 
Dimitrescu, zu Besuch in Emmerich am Rhein, um sich über die Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse der rumänischen Arbeitsmigranten zu informieren. Zwei rumänische 
Leiharbeiter schilderten ihm ihre Lebenssituation.  
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An dem Gespräch nahmen ein Vertreter des NRW-Arbeitsministeriums und der DGB-
Gewerkschaftssekretär der Region Niederrhein teil. Dr. Dimitrescu geht davon aus, dass 
seine rumänischen Landsleute in Deutschland bleiben und sich integrieren möchten.  
 
 
IV. Integration 
 
Die Integration rumänischer Arbeitsmigranten stellt eine Herausforderung dar. Denn der 
Zugang zur Gruppe der rumänischen Zuwanderer im Rahmen der Integrationsarbeit gestaltet 
sich weiterhin als schwierig.  
 
Laut einer Pressemitteilung des NRW Integrationsministeriums vom 13.05. werden 
insgesamt 21 Orte in NRW mit hoher Zuwanderung aus Südosteuropa bis 2022 insgesamt 
fünf Millionen Euro jährlich erhalten, „um die kommunale Integrationsarbeit für Menschen aus 
Südosteuropa weiter zu stärken“. Gleichzeitig hat das Integrationsministerium angekündigt, 
daneben allen nordrhein-westfälischen Kommunen ein Begleitprogramm zum Thema 
Zuwanderung aus Südosteuropa anzubieten mit Treffen zum Erfahrungsaustausch sowie 
Informationsveranstaltungen etwa zur Bekämpfung von prekären Wohnverhältnissen, zur 
Antidiskriminierung und zur EU-Freizügigkeit. Es besteht die Hoffnung, dass auf diese Weise 
Ideen und Erfahrungswerte zu wirkungsvoller Integrationsarbeit für diese Gruppe entstehen 
und möglicherweise auch nach Emmerich transportiert werden können. 
 
Die geplante Einrichtung eines Ankommenstreffpunkts mit bereits bewilligten Fördermitteln 
aus Komm An NRW 2020 muss aufgrund der Corona-Pandemie und 
Infektionsschutzmaßnahmen verschoben werden. Gleiches gilt für eine geplante 
rumänischsprachige Veranstaltung.  
 
 
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 1. 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
06 - 16 

2327/2020 29.07.2020 
 
 
 
Betreff 

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Offenhaltung von Verkaufsstellen  
im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein an Sonntagen im Jahr 2020 
 
 
Beratungsfolge 

Rechnungsprüfungsausschuss 25.08.2020 

Haupt- und Finanzausschuss 25.08.2020 

Rat 08.09.2020 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt den Erlass der beigefügten Zweiten 
Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Offenhaltung von Verkaufsstellen  
im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein an Sonntagen im Jahr 2020.  
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
Der Vorstand der Emmericher Werbegemeinschaft e.V. (EWG e.V.)  hat in Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH 
(Wifö GmbH) am 24. Juli 2020 den Antrag gestellt, im Rahmen einer ordnungsbehördlichen 
Verordnung folgende Sonntage als verkaufsoffene Sonntage im Zusammenhang mit den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein freizugeben:  
 

 Sonntag, den 20. September 2020 

 Sonntag, den 08. November 2020  

 Sonntag, den 06. Dezember 2020  
 
 
 

I. Vorbemerkung 

Mit Ordnungsbehördlicher Verordnung über die Offenhaltung von Verkaufsstellen im Gebiet 
der Stadt Emmerich am Rhein an Sonntag im Jahr 2020 vom 03.03.2020 hat die Stadt 
Emmerich am Rhein als örtliche Ordnungsbehörde drei verkaufsoffene Sonntage 
freigegeben. Das Offenhalten von Verkaufsstellen war gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 1 des 
Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten – Ladenöffnungsgesetz LÖG NRW - 
insbesondere aus dem Zusammenhang mit Öffentlichen Veranstaltungen begründet.  
 
Aufgrund der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 - Coronaschutzverordnung - waren große Festveranstaltungen zunächst zwischen 
dem 10.03 und 31.08.2020 abzusagen. Inzwischen wurde der Zeitraum verlängert bis zum 
31.10.2020. Vor diesem Hintergrund entfielen die beiden verkaufsoffenen Sonntage am 
10.03. („Emmericher Autoshow“) und 10.05. („Feuerwehr-Sternfahrt“). Auch der für den 
20.09. geplante verkaufsoffene Sonntag wäre unter den bisherigen Bedingungen aufgrund 
der abgesagten Veranstaltung „Streetfood meets Stadtfest“ nicht durchführbar gewesen.  
 
Mit dem Runderlass „Ladenöffnungsgesetz (LÖG NRW)“ in der 2. Neufassung vom 14.Juli 
2020 hat das Wirtschaftsministerium NRW insbesondere vor dem Hintergrund der 
Auswirkungen der Corona-Pandemie für den Einzelhandel die Rahmenbedingungen neu 
definiert und die Festsetzung verkaufsoffener Sonntage grundsätzlich ermöglicht. 
 
 
 

II. Rechtliche Ausgangslage  
 
 
Gem. § 6 Abs. 1 Ladenöffnungsgesetzes NRW (LÖG NRW) dürfen Verkaufsstellen an 
jährlich maximal 8 nicht unmittelbar aufeinanderfolgenden Sonn- und Feiertagen „im 
öffentlichen Interesse“ ab 13 Uhr bis zur Dauer von 5 Stunden geöffnet sein.  
 
Die möglichen Sachgründe werden in § 6 Abs. 1 Satz 2 beispielhaft aufgezählt. Ein 
öffentliches Interesse liegt gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 LÖG NRW insbesondere vor, wenn die 
Öffnung 

1. im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen 
Veranstaltungen erfolgt 

2. dem Erhalt, der Stärkung oder der Entwicklung eines vielfältigen stationären 
Einzelhandelsangebots dient, 

3. dem Erhalt, der Stärkung oder der Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche dient 
4. der Belebung der Innenstädte, Ortskerne, Stadt- oder Ortsteilzentren dient 
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5. die überörtliche Sichtbarkeit der jeweiligen Kommune als attraktiver und lebenswerter 
Standort insbesondere für den Tourismus und die Freizeitgestaltung, als Wohn- und 
Gewerbestandort sowie Standort von kulturellen und sportlichen Einrichtungen 
steigert.  

 
Nach § 6 Abs. 4 LÖG NRW wird die zuständige Ordnungsbehörde ermächtigt, die Tage nach 
§ 6 Abs. 1 LÖG NRW durch Verordnung freizugeben. Vor Erlass der Rechtsverordnung sind 
die zuständigen Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände, die Kirchen, die 
jeweiligen Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer anzuhören.  
Im Rahmen der Entscheidung zur Freigabe verkaufsoffener Sonn- und Feiertage im Sinne 
des § 6 Abs. 1 Satz 1 LÖG NRW gilt im Rahmen einer Abwägung zu prüfen, ob einer der 
o.a. Sachgründe oder ein sonstiger Sachgrund tatsächlich vorliegt und ggfs. in Kombination 
mit anderen Sachgründen die konkrete Ladenöffnung im Einzelfall rechtfertigen kann.   
 
Da verkaufsoffene Sonn- und Feiertage landesweit regelmäßig an größere Veranstaltungen 
geknüpft sind, hat das Wirtschaftsministerium NRW dies zum Anlass genommen, das für die 
Durchführung verkaufsoffener Sonntage erforderliche öffentliche Interesse, insbesondere die 
unter § 6 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 2 und 4 LÖG NRW genannten Sachgründe, in Zusammenhang 
mit den Folgen der Corona-Pandemie für den Einzelhandel zu stellen und darüber hinaus die 
Bekämpfung der Corona-Pandemie-Auswirkungen als weiteren nicht normierten Sachgrund 
zu beschreiben. Diese Sachgründe, so das Wirtschaftsministerium, stärken das öffentliche 
Interesse an einer sonn- oder feiertäglichen Ladenöffnung und treffen flächendeckend in 
NRW zu. Daher sollten Ladenöffnungen, die ihren Grund in der Corona-Pandemie haben, 
auf diese Sachgründe gestützt werden.  
 
 
 

III. Begründung des öffentlichen Interesses auf Grundlage des Antrages der Emmericher 
Werbegemeinschaft e.V. auf Festsetzung verkaufsoffener Sonntage im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie am 20.09., 08.11. und 06.12.2020   

 
Der Vorstand der EWG e.V. hat in Zusammenarbeit mit der Wifö GmbH die Zulassung 
verkaufsoffener Sonntage am 20.09., 08.11. und 06.12.2020 beantragt. In dem beiliegenden 
Antragsschreiben vom 24.07.2020 (Anlage 1) werden die Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf den Einzelhandel, die Gastronomie und sämtliche Dienstleister in Emmerich 
am Rhein ausführlich beschrieben.  
 
Die Verwaltung begründet auf Grundlage des Antrages das Vorliegen eines hinreichenden 
öffentlichen Interesses anhand der unter Ziffer II. aufgeführten Sachgründe und der 
Ausführungen des Runderlasses des Wirtschaftsministeriums NRW wie folgt: 
 
 

1. Erhalt und Stärkung örtlicher Einzelhandelsstrukturen  
(§ 6 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 2 LÖG NRW)  

 
Nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LÖG NRW liegt ein die Ladenöffnung rechtfertigendes 
Interesse vor, wenn die Öffnung dem Erhalt, der Stärkung oder der Entwicklung eines 
vielfältigen stationären Einzelhandelsangebotes dient.  
 
Der stationäre Einzelhandel ist aufgrund der Corona-Pandemie in allen Kommunen in NRW 
gefährdet.  
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Die Schließung der Ladenlokale vom 18.03. bis 20.04.2020 bzw. 10.05.2020, die weiterhin 
nur eingeschränkt zulässige Nutzung unter Beachtung selbst erarbeiteter Hygienekonzepte 
ist auch in Emmerich am Rhein im Vergleich zum Vorjahr mit erheblichen Umsatz- und 
Kundenfrequenzrückgängen verbunden.  
 
Die mit der Aufhebung des „Lockdowns“ verknüpfte Erwartung an eine Belebung des Einzel-
handels wurde nicht erreicht. Die Tagestouristen, Teilnehmer von Bustouren und nieder-
ländische Gäste, die bislang den Emmericher Einzelhandel aufsuchten, bleiben aus bzw. 
konzentrieren sich eingeschränkt auf den Besuch der hiesigen Gastronomie.  
 
Der Einzelhandel in Emmerich am Rhein hat einen erheblichen Abfluss der Kaufkraft zu 
verkraften, was nachfolgende Kennziffern im Vergleich mit anderen kreisangehörigen 
Kommunen belegen: 
 
   Einzelhandelszentralität  einzelhandelsrelevante 
        Kaufkraft / pro Kopf 
 
Emmerich am Rhein    90,0     6.154 Euro 
Geldern   106,5     7.063 Euro   
Goch    109,6     6.504 Euro 
 
Die sinkende Attraktivität der Innenstadt für Besucher bzw. Kunden lässt sich anhand der 
Zentralitätskennziffer ablesen. Die Zentralitätskennziffer drückt das Verhältnis aus dem 
Einzelhandels-Umsatz einer Stadt zu der einzelhandelsrelevanten Kaufkraftaus aus. Liegt 
der Wert unter 100, wird mehr einzelhandelsrelevante Kaufkraft an andere Gebiete 
abgegeben als gebunden. Mit einem Wert von 90,0 stellt sich die Zentralitätskennziffer der 
Stadt Emmerich am Rhein als Kennzeichen eines Kaufkraftabflusses dar.  
 
Die Abwanderung der Kaufkraft wird forciert durch die Konkurrenz des Internet- und 
Versandhandels. Darüber hinaus muss sich der Einzelhandel gegen die großzügigen 
Öffnungszeiten und Sonntagsöffnungen in den nahegelegenen niederländischen 
Grenzstädten behaupten.  
 
Während des „Lockdowns“ wurde in Emmerich am Rhein der Betrieb von 2 Einzelhandels-
geschäften aufgegeben. Eine weitere Schließung ist angekündigt. In anderen Unternehmen 
bleibt die Finanzlage angespannt. Unter Berücksichtigung dessen, dass 2019 bereits 7 
Geschäfte geschlossen wurden, droht eine Verödung der Haupteinkaufsstraßen.  
 
Verkaufsoffene Sonntage werden sowohl von Einwohnern als auch von Besuchern genutzt, 
um den Einzelhandel aufzusuchen. Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit ist die 
Ladenöffnung an verkaufsoffenen Sonntagen im Einzelhandel mit erheblichen Mehr-
einnahmen verbunden. Die Ladenöffnung trägt dazu bei, die Wertigkeit des Einzelhandels 
ins Bewusstsein zu rufen und die Kundenfrequenz zu stabilisieren. Verkaufsoffene Sonntage 
sind daher ein wesentlicher Bestandteil zum Erhalt des Einzelhandels in Emmerich am 
Rhein.  
 
 

2. Belebung der Innenstädte, Ortskerne, Stadt- oder Ortsteilzentren 
(§ 6 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 4 LÖG NRW)  
 

 
Neben der Stärkung des Einzelhandels kann gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 4 LÖG NRW auch 
die grundsätzliche Belebung der Innenstadt oder einzelner Ortsteilzentren das öffentliche 
Interesse an der Festsetzung verkaufsoffener Sonntage begründen.  
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Während des über Wochen dauernden „Lockdowns“ waren nicht nur Einzelhandelsgeschäfte 
geschlossen. Die Schließung betraf ebenso Bau- und andere Fachmärkte, Gaststätten und 
Dienstleister aller Art. Aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen und Auflagen 
entfällt der „Einkaufsbummel“ der Einwohner und Besucher, der die Innenstädte belebt. 
Gem. der vom Handelsverband NRW veröffentlichten Daten ist ein erheblicher Rückgang der 
Passantenfrequenz in den Innenstädten festzuhalten.  
 
Auch die Innenstadt Emmerichs hat nach Wiedereröffnung der Läden nach dem „Lockdown“ 
Passanten eingebüßt. Neben den unter Ziffer 1 dargestellten Auswirkungen auf den 
Einzelhandel hat auch die örtliche Gastronomie, die ganz erheblich zur Attraktivität und 
Lebendigkeit der Innenstadt beiträgt, Umsatzeinbußen zu verzeichnen. Das aufgrund der 
Hygienemaßnahmen eingeschränkte Platzangebot ist mit einem Rückgang der Gästezahlen 
verbunden. Entsprechend geringer ist die Anzahl der Besucher der Rheinpromenade, die 
den Besuch für einen Gang durch die Innenstadt und Gelegenheitseinkäufe nutzen.  
 
Verkaufsoffene Sonntage locken Einwohner, Tagestouristen und niederländische Gäste in 
die Innenstadt und tragen in nicht unerheblichem Maße zur Belebung bei. Die erhöhte 
Passantenfrequenz ist mit der Erwartung verbunden, dass die Wertigkeit des ortsansässigen 
Handels, der Dienstleister und der Gastronomie erkannt werden und zu einer dauerhaften 
Stabilisierung sowie Erhöhung der Kunden- und Besucheranzahl führen.  
 
 
 

3. Bekämpfung der Corona-Pandemie-Auswirkungen als nicht normierter Sachgrund 
 
Die Bekämpfung der Corona-Pandemie-Auswirkungen ist ein nicht ausdrücklich normiertes 
öffentliches Interesse. Gem. Runderlass des Wirtschaftsministeriums NRW besteht 
gesellschaftlich ein erhebliches Interesse daran, dass die gesamte Wirtschaft und insoweit 
insbesondere auch der lokale Einzelhandel in Folge der durch die Corona-Pandemie 
erlittenen Schwächungen gestärkt wird und durch die Vermeidung einer Welle von Betriebs-
aufgaben die Folgen für einzelne Betroffene (etwa Ladeninhaber und Angestellte) so gering 
wie möglich gehalten werden.  
 
Die Schließung der Ladenlokale der Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister während 
des „Lockdowns“ sowie die aufgrund der Hygieneschutzvorschriften eingeschränkte Öffnung 
führen nicht nur zu Einkommensverlusten bei den örtlichen Unternehmen sondern ist auch 
mit nachhaltige Auswirkungen auf die Produzenten der verkauften Güter verbunden. Bund 
und Länder haben zahlreiche Programme aufgelegt, um von der Corona-Krise betroffene 
Unternehmen zu unterstützen, zum Teil über Zuschussregelungen, insbesondere aber über 
Kreditgewährung.   
 
50% der Teilnehmer einer Unternehmensbefragung der Wifö GmbH zu den Auswirkungen 
der Coronakrise Anfang Juni gaben an, Kurzarbeit beantragt zu haben. Ein Anteil der 
Befragten kündigt eine Verlängerung der Anträge auf Kurzarbeit (19%) bzw. ein 
Personalabbau (25%) an. 60% der Befragten haben die NRW-Soforthilfe in Anspruch 
genommen. Ein Teil der Unternehmen befürchtet, aufgrund eigener Bemühungen, die 
Kosten zu senken bzw. die Umsatzrückgänge zu beschränken, Zuschüsse zurückzahlen  
zu müssen. Aufgrund eingebrochener Neukundenakquise sehen sich die Unternehmen 
wirtschaftlich vor enorme Herausforderungen gestellt.  
 
Impulse zur Schaffung zusätzlicher Umsatzmöglichkeiten, wie dies verkaufsoffene Sonn- und 
Feiertage darstellen, sind notwendig. Neben anderen Instrumenten dienen sie dazu, die 
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzuschwächen.  
 
Eine Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist umso mehr geboten, wenn 
aufgrund der Pandemie bereits festgesetzte verkaufsoffene Sonntage ausfallen, weil die 
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damit im Zusammenhang stehende Veranstaltung nicht durchführbar ist. Die Neufestsetzung 
der drei verkaufsoffenen Sonntage ist insoweit als unmittelbare Maßnahme zur Bekämpfung 
der Pandemiefolgen einzuordnen.  
 
Schließlich ist im Sinne des Infektionsschutzes zu berücksichtigen, dass über die Laden-
öffnung an den 3 Sonntagen eine gewisse Entzerrung des Verkaufsverhaltens erreicht 
werden kann. Da voraussichtlich viele Kunden den Sonntag als Einkaufstag nutzen werden, 
verteilen sich die Kunden auf mehrere Wochentage. Dies kann bei Einhaltung der Hygiene-
vorschriften zu einer Verringerung der Ansteckungsgefahr beitragen. Somit ist auch mit der 
Entzerrung der Einkaufszeiten ein öffentliches Interesse verbunden.  
 

IV. Höchstanzahl / Dauer / Örtliche Beschränkung 
 

Gem. § 6 Abs. 1 LÖG NRW darf im Wege der Ordnungsbehördlichen Verordnung bei 
Vorliegen eines öffentlichen Interesses die Öffnung von Verkaufsstellen an jährlich maximal 
8 nicht unmittelbar aufeinanderfolgenden Sonn- und Feiertagen ab 13 Uhr bis zur Dauer von 
5 Stunden gestattet werden.  
 
Die EWG e.V. und Wifö Gmbh beantragen die Öffnung der Ladenlokale an 3 Sonntagen in 
der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr. Die gem. LÖG NRW zulässige Anzahl wird damit erheblich 
unterschritten. In Bezug auf die Größe der Stadt und die Zahl der Einzelhändler wird die Zahl 
der beantragten verkaufsoffenen Sonntage seitens der Verwaltung als verhältnismäßig 
angesehen.  Für die Beschäftigung der Arbeitnehmer von Verkaufsstellen gelten bei Öffnung 
an Sonn- und Feiertagen die Schutzvorschriften des § 10 LÖG NRW i.V.m. § 11 
Arbeitszeitgesetz.  
 
Die Innenstadt stellt den bedeutendsten Einzelhandelsstandort in Emmerich am Rhein dar.  
Es ist vorgesehen, die Ladenöffnung auf den Innenstadtbereich (= innerhalb der „Wälle“ 
begrenzt durch Kleiner Wall, Großer Wall, Ostwall, Bahnhofstraße bis zur Kreuzung 
Hafenstraße, Hafenstraße, Industriestraße ab Kreuzung Hafenstraße, Parkring und 
Rheinpromenade) zu begrenzen.  
 
 
 

V.  Anhörung gem. § 6 Abs. 4 LÖG NRW** 
 
 
Im gesetzlich vorgeschriebenen Anhörungsverfahren wurden folgende Institutionen beteiligt: 
 
 • ver.di, Bezirk Duisburg-Niederrhein 
 • Niederrheinische IHK - Duisburg 
 • Handelsverband NRW Kreis Kleve e.V.  
 • Handwerkskammer Düsseldorf 
 • Kath. Kirchengemeinde St. Christophorus 
 • Ev. Kirchengemeinde Emmerich 
 

Die Niederrheinische IHK und der Handelsverband NRW erheben keine Bedenken gegen die 
Öffnung der Verkaufsstellen an 3 Sonntagen.  

Die Gewerkschaft Ver.di lehnt die beantragte Ladenöffnung an den 3 genannten Sonntagen 
ab. Der Erlass des Wirtschaftsministeriums NRW wird seitens Ver.di als rechtswidrig 
eingestuft, „da auch die Corona-Pandemie nicht den Schutz des Sonntags und der damit 
einhergehenden Rechtsprechung außer Kraft setzt.“ Ver.di hat angekündigt, entsprechende 
Rechtsmittel gegen den Beschluss einer Ordnungsbehördlichen Verordnung einzulegen.  
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Die Stellungnahmen der Handwerkskammer Düsseldorf, des Presbyteriums der Evang. 
Kirchengemeinde und der Katholischen Kirchengemeinde lagen bis zur Erstellung der 
Vorlage noch nicht vor und werden daher in der Sitzung bekanntgegeben.  
 
 
IV. Fazit 
 
Der Erhalt und die Stärkung örtlicher Einzelhandelsstrukturen in Emmerich am Rhein und die 
Belebung der Innenstadt einerseits und die Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die örtlichen Unternehmen waren Anlass für EWG und Wifö GmbH die 
Festsetzung von 3 verkaufsoffenen Sonntagen am 20.09, 08.11. und 06.12.2020 zu 
beantragen.  
 
Zur Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandel hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
2011 ein Einzelhandelskonzept auf dem Weg gebracht, dessen Fortschreibung 2017 
beschlossen wurde. Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes stellt in Bezug auf den 
Einzelhandelsbestand der Innenstadt einen deutlichen Rückgang der Betriebsanzahl fest.  
Mit dem Ziel, u.a. zu einer Attraktivitätssteigerung der Innenstadt beizutragen, wurde 
2016/2017 das Integrative Stadtentwicklungskonzept 2025 erstellt.  
 
Darauf aufbauend verfolgen die geplanten Ladenöffnungen das Ziel, die Innenstadt zu 
beleben und ihre Attraktivität zu steigern. Ziel ist es u.a., Immobilienleerständen, Abwan-
derungen oder Geschäftsaufgaben von Einzelhändlern entgegenzuwirken und somit die 
damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Lebens- und Wohnverhältnisse der 
örtlichen Bevölkerung, insbesondere einen möglichen „Trading-Down-Effekt“ zu vermeiden.  
 
Nach Prüfung der Verwaltung liegen in Emmerich am Rhein die in diesen Fällen 
flächendeckend in NRW zutreffenden Sachgründe des § 6 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 2 und 4 sowie 
die unbenannten Sachgründe „Bekämpfung der Corona-Pandemie-Auswirkungen“ und 
„Infektionsschutz“ vor.  
 
Das öffentliche Interesse an der beabsichtigten Öffnung der Verkaufsstellen für jeweils 5 
Stunden an insgesamt 3 Sonntagen ist aus Sicht der Verwaltung gegeben und rechtfertigt 
eine Ausnahme von der Sonntagsruhe.  
 
Sonn- und Feiertage sind nach Art. 140 GG i. V. m. Art. 139 der insoweit weitergeltenden 
Weimarer Reichsverfassung „Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung“ und 
nach Maßgabe des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NW) 
geschützt.  
 
Dem gegenüber steht das Ziel der Stadt Emmerich am Rhein, den ohnehin schon geringen 
Bestand des Einzelhandels zu bewahren und bestenfalls zu erweitern, um das Interesse an 
Emmerich als Wohn- und Arbeitsplatzstandort, als Gewerbestandort und als Standort für 
Tourismus zu steigern.  
 
Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, dem Antrag der EWG und Wifö GmbH vom 24. Juli 
2020, zur Öffnung der Verkaufsstellen in der Innenstadt am Sonntag, den 20.09.2020, am 
Sonntag, den 08.11.2020 und am Sonntag, den 06.12.2020, durch Erlass der beiliegenden 
Ordnungsbehördlichen Verordnung stattzugeben.  
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
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Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
Anlage/n: 
06 - 16 2327 2020 A 1 Zweite VO verkaufsoffene Sonntage 2020 
06 - 16 2327 2020 A 2 Antrag EWG Wifö verkaufsoffene Sonntage 
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